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Rettungsdienst

Notarzt

Feuerwehr 112
Polizei 110
jeweils ohne telefonische Vorwahl

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Außerhalb der Sprechstunden der Hausarztpraxen und 
der Notfallpraxen:

Tel. 116 117

Samstag, Sonn- und Feiertag: 
08.00 Uhr – 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Tel. Nr. 0761/120 120 00

Stadtapotheke Schömberg
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
 8.00 - 12.30 Uhr
und 14.00 - 19.30 Uhr
Mittwoch 8.00 - 12.30 Uhr
und 14.00 - 18.30 Uhr
Samstag 8.00 - 12.30 Uhr

Wochenend- und Feiertags-Notdienstplan 
der Apotheken
Samstag, 07.12.2024 
Bären-Apotheke Balingen 
Jahnstr. 14, 72336 Balingen (Frommern), 
07433 - 32 70 
  
Sonntag, 08.12.2024 
Sonnen-Apotheke Geislingen 
Vorstadtstr. 31, 72351 Geislingen, 
07433 - 80 57 

AIDS-Beratung 
Beratungszeiten bei der AIDS-Beratung 
des Gesundheitsamtes 
Beratung zu AIDS und anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten werden im Rahmen der offenen Sprechstunde 
am 1. Donnerstag im Monat von 16.00 - 17.00 Uhr beim 
Landratsamt -Gesundheitsamt-, Weilheimer Straße 31, 
72379 Hechingen, Tel. 07471/9303-1568, angeboten.

Cannabis-Sprechstunde beim 
Gesundheitsamt:
jeden Donnerstag 16.00 - 19.00 Uhr
Tel. kostenfrei (0800) 3784784
E-Mail-Beratung: info@cannabissprechstunde.de
www.drugstime.de

Telefonseelsorge
in persönlichen Not- und Krisensituationen bei Tag und 
(im dringenden Fall) auch bei Nacht über (0800) 1110111.

Notrufe/Notdienste
Gesundheitsdienste

Dotternhausen
Rathaus ☎  (0 7427) 9405-0
 Fax: (0 7427) 9405-30
in dringenden Notfällen abends oder am Wochenende: 
(z.B. bei Rohrbrüchen) ☎  (0 172) 7309193
Abfallberater ☎  (0 7433) 921371
Bauhof ☎  (0 7427) 914786
Bücherei ☎  (0 7427) 8728
Öffnungszeiten: Mo.16.00 – 18.30 Uhr und Do. 15.00 – 17.30 Uhr
Festhalle ☎  (0 7427) 914772
Feuerwehrgerätehaus ☎  (0 7427) 8481
Grüngutplatz
Geschlossen bis März 2025
Forstrevier Heiligenzimmern 
Försterin Maike Rojek
Geranienstraße 6 (Schulhaus), 72348 Rosenfeld-Isingen 
fr.heiligenzimmern@zollernalbkreis.de
Tel.: 07428 8049, Fax: 07428 918337
Sprechzeit mittwochs von 16:00 Uhr - 18:00 Uhr
Jugendmusikschule Zollernalb e. V.:
Hauptstr. 21 (Rathaus), 72359 Dotternhausen,
Tel. (07427) 8654, Fax (07427) 6141
info@jms-zollernalb.de, www.jms-zollernalb.de 
Sprechzeiten:
Mo., Mi., Do 8.30 - 11.30 Uhr und Di 8.30 - 12.30 Uhr
Kindergarten ☎  (0 7427) 914766
Kinderkrippe ☎  (0 7427) 4661911
Telefon-Hotline ☎ (07433) 9989-5018
Nahwärmeversorgung Vorwahl bitte mitwählen!
Schule
Dotternhausen ☎  (0 7427) 2240
Sporthalle ☎  (0 7427) 914765
Stromversorgung ☎  (0 7427) 931566
Überlandwerk Eppler GmbH
Internet-Adresse der Gemeinde: http://www.dotternhausen.de
E-Mail-Adressen der Gemeinde: 
Zentraler Posteingang: info@dotternhausen.de
Bürgermeisterin Frau Maier: buergermeister@dotternhausen.de
Frau Hirt: personalamt@dotternhausen.de
Frau Brier: hauptamt@dotternhausen.de
Frau von Pupka-Lipinski: liegenschaften@dotternhausen.de
Frau Schwarz: meldeamt@dotternhausen.de
Frau Götz: buergerbuero@dotternhausen.de

Dautmergen
Rathaus ☎  (0 74 27) 2507
 Fax: (0 74 27) 82 07

Bürgerhaus Dautmergen ☎  (0 7427) 59 09 597
Internet-Adresse der Gemeinde: 
http://www.gemeinde-dautmergen.de/
E-Mail-Adresse der Gemeinde: info@gemeinde-dautmergen.de

Forstrevier Geislingen - Förster Lukas Schaudt
Sprechzeiten donnerstags 16-18 Uhr ☎  (0172) 7607111
Mail: fr.geislingen@zollernalbkreis.de

Grüngutplatz auf Erddeponie Beugen-Reute
Geschlossen bis März 2025

Öffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung

Rathaus Dotternhausen
Montag:  08:00 - 12:00 Uhr
Dienstag:  08:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch:  Geschlossen
Donnerstag:  08:00 - 12:00 Uhr
Freitag:  08:00 - 12:00 Uhr

Rathaus Dautmergen
Montagvormittag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Dienstagvormittag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstagvormittag: 08.00 - 12 00 Uhr 
Dienstags: 17.00 - 19.00 Uhr 
Abendsprechstunde BM Lippus entfällt krankheitsbedingt bis auf Weiteres!

Gemeindekontakte
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Gemeinsame
amtliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung von Alters- und  
Ehejubiläen sowie Eheschließungen 
Alters- und Ehejubilare sowie Eheschließungen werden 
nicht mehr automatisch durch die Gemeindeverwaltungen 
veröffentlicht. 
Sollten Sie eine Veröffentlichung wünschen, müssten Sie 
dies schriftlich oder per E-Mail bei Ihrer Gemeindeverwal-
tung beantragen. 
  
Bestimmungen zur Veröffentlichung von Altersjubilaren 
Nach § 50 Bundesmeldegesetz dürfen seit dem 1. No-
vember 2015 der 70. Geburtstag und dann nur noch jeder 
fünfte weitere Geburtstag (70, 75, 80, 85, 90, 95 und 100) 
und erst ab dem 100. Geburtstag wieder jeder folgende 
Geburtstag veröffentlicht werden. 
  
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

Beratungsangebot für Frauen rund um Wiedereinstieg 
und Weiterbildung 
Telefonberatung zum Wiedereinstieg Im Rahmen der Veran-
staltungsreihe Frauen#Mittendrin bietet Liane Rebhan, Beauf-
tragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit Balingen, 
am 10. Dezember von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr unter 07433 
951-304 eine spezielle Beratung zum Wiedereinstieg in den 
Beruf an. Unter dem Motto „Machen Sie den ersten Schritt 
zurück in den Beruf“ richtet sie sich an Frauen, die beispiels-
weise nach einer Familien- oder Pflegezeit wieder durchstar-
ten und ins Berufsleben zurückkehren möchten. Frau Rebhan 
informiert über die nötigen ersten Schritte, die aktuelle Lage 
am Arbeitsmarkt, den richtigen Weg zu Stellenangeboten und 
die Unterstützungsangebote der Agentur für Arbeit. Telefon-
beratung für Beschäftigte Ebenfalls am 10. Dezember von 
8:00 Uhr bis 12:00 Uhr bietet Tanja Modica, Berufsberaterin 
im Erwerbsleben im Verbund Schwarzwald-Bodensee-Ober-
schwaben der Agentur für Arbeit, unter 07433 951-186 eine 
spezielle Beratung zum Thema Weiterbildung an. Sie ist für 
Frauen gedacht, die sich beruflich weiterbilden möchten, egal 
ob sie in Beschäftigung sind oder beruflich wieder einsteigen 
möchten. Die Berufsberaterin zeigt verschiedene Möglichkei-
ten auf, ans Ziel zu gelangen. Die Beratungen finden telefo-
nisch statt. Sie können auch als Videoberatung durchgeführt 
werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich
 
Deutsche Rentenversicherung
Gleichberechtigt und selbstbestimmt leben – mit Behin-
derung 
Anspruch auf besondere Leistungsansprüche  
Am 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit 
Behinderung. Er macht auf die Belange von Menschen mit 
körperlichen oder geistigen Einschränkungen aufmerksam. 
Wer beeinträchtigt ist, hat Anspruch auf besondere Leistun-
gen der Solidargemeinschaft – auch und gerade im Bereich 
der sozialen Sicherung, darauf macht die Deutsche Renten-
versicherung Baden Württemberg aufmerksam. 

Menschen mit Behinderung in Deutschland 
Ende 2023 lebten in Deutschland knapp 8 Millionen Menschen 
mit schwerer Behinderung, das ist fast jeder zehnte Mensch 

in Deutschland. Über 90 Prozent der Behinderungen wurden 
durch eine Krankheit verursacht, es kann also jeden treffen 
und fast jeder hat einen Menschen in seinem Umfeld, der mit 
körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen lebt. Die 
Deutsche Rentenversicherung beantwortet daher die häu-
figsten Fragen zu Renten- und Reha-Leistungen schwerbe-
hinderter Menschen: 

Meine berufliche Tätigkeit fällt mir immer schwerer, kann 
ich eine Reha Maßnahme beantragen? 
Rehabilitations- und Präventionsleistungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung sollen verhindern, dass eine Behinderung 
oder Krankheit zur dauerhaften Erwerbsminderung führen. Die 
Deutsche Rentenversicherung prüft daher auf Antrag, ob sie 
im konkreten Einzelfall helfen kann. Das können Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation oder Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben sein. Diese sollen zum Beispiel helfen, den 
bisherigen Arbeitsplatz trotz der gesundheitlichen Einschrän-
kungen zu erhalten. Auch eine berufliche Neuorientierung 
kommt in Frage. Sie ist oft die bessere Alternative zur völligen 
Beschäftigungsaufgabe. 

Ich bin schwerbehindert, dann muss ich doch auch eine 
Erwerbsminderungsrente bekommen, oder? 
Die Frage einer Erwerbsminderung lässt sich nicht allein am 
Grad der Behinderung ablesen. Eine Rente wegen voller Er-
werbsminderung erhalten Sie, wenn Sie wegen Krankheit oder 
Behinderung unter den üblichen Bedingungen des allgemei-
nen Arbeitsmarktes auf nicht absehbare Zeit weniger als drei 
Stunden täglich arbeiten können. Sie entspricht in ihrer Höhe 
etwa einer Altersrente. Können Sie noch mindestens drei, 
aber weniger als sechs Stunden täglich arbeiten, bekommen 
Sie die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. Die Beur-
teilung der Leistungsfähigkeit nimmt die Rentenversicherung 
ebenso vor, wie die Prüfung der versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen. 

Gibt es eine spezielle Altersrente für schwerbehinderte 
Menschen? 
Ja, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen kommt 
in Betracht, wenn Ihr Grad der Behinderung mindestens 50 
beträgt, Sie die Mindestversicherungszeit, auch Wartezeit 
genannt, von 35 Jahren erfüllen und ein Mindestalter erreicht 
haben. Sind Sie 1964 oder später geboren, können Sie die Al-
tersrente für schwerbehinderte Menschen mit 65 Jahren ohne 
Abzüge erhalten. Mit Abzügen von maximal 10,8 Prozent ist 
das bereits ab 62 Jahren möglich. Wenn Sie vor 1964 geboren 
sind, ist das jeweils noch einige Monate früher möglich. Mit 
dem Rentenbeginnrechner unter www.deutsche-rentenversi-
cherung.de/online-rechner erfahren Sie, wann Sie konkret in 
Rente gehen können. Ob Sie die Mindestversicherungszeit 
schon erfüllen, sehen Sie auch in Ihrer ausführlichen Ren-
tenauskunft. 
Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre „Reha und 
Rente für schwerbehinderte Menschen“ auf unserer Website 
www.drv-bw.de. 
Weitere Fragen zum Thema beantworten wir auch am kosten-
losen Servicetelefon unter 0800 1000 48024. 
Kontakt zur regionalen Beratung – online, telefonisch, per Vi-
deo oder vor Ort unter www.drv-bw.de/kontakt
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Regierungspräsidium Tübingen
Alarmplan Fischsterben:
Zum Vorgehen bei Fischsterben nach VwV FischG Num-
mer 12 (siehe auch Workflow Fischsterben)

➢  Meldung über Fischsterben geht bei Leitstelle ein (110 
oder örtlicher Dienstelle)

➢ Unverzüglich melden bei:
 • Ortspolizeibehörde,
 • zuständigem Fischereiaufseher (siehe Liste Fischerei),
 • zuständigem Landratsamt (Untere Wasserbehörde)
 •  zuständigem Regierungspräsidium (Höhere Wasserbe-

hörde und Fischereibehörde, siehe Liste Fischerei)

➢  Ortspolizeibehörde weist Vollzug an, eine Vorort Begehung 
zu machen:

 •  Gewässer stromauf- und -abwärts begehen; nach Mög-
lichkeit im Beisein des Fischereiaufsehers und des Fi-
schereiberechtigten (soweit bekannt)

 •  Bei Verdacht auf Gewässerverunreinigung ist die Unte-
re Wasserbehörde hinzuzuziehen, es sind Proben von 
Wasser und Fischen zu entnehmen

 •  Fische werden an zuständiges CVUA / STUA geschickt 
(Vorgehen nach Anlage 9 VwV FischG).

 •  Wasserproben (mind. 3 Liter in geschlossenen Fla-
schen) an ein geeignetes Labor zur chemischen Ana-
lyse (Vorgehen nach Anlage 10 VwV FischG)

 •  Es ist ein Ermittlungsbericht zu verfassen (Vorgehen 
nach Anlage 11 VwV FischG), dieser muss verschickt 
werden an: Fischereiaufseher, Regierungspräsidium 
(Höhere Wasserbehörde und Fischereibehörde) und 
Landratsamt (Untere Wasserbehörde).

Tel. dienstlich Mobil-Nr. dienstlich
Tel. privat Mobil-Nr. privat
christian.wenzel@rpt.bwl.de

Bodenseekreis Wenzel, Christian Haldenweg 1/1 0172 - 86 55 209
88069 Tettnang

steffen.bader@rpt.bwl.de
Bodenseekreis Bader, Steffen Konrad-Adenauer-Str. 20 07071 / 757-3925 0172 - 86 55 210
Lkr. Konstanz* 72072 Tübingen
* nur, soweit der Bodensee-Obersee betroffen ist

Alb-Donau-Kreis hugo.hoechstaedter@gmail.com
Lkr. Biberach Höchstädter, Hugo Hauptstraße 66 07391 / 6351 
Stadtkreis Ulm 89584 Ehingen/Donau 07391 / 539 79 0170 - 325 66 93 
Lkr. Reutlingen uejunghans@t-online.de
Lkr. Tübingen Junghans, Ulrich Wichernstraße 31
Zollernalbkreis 72800 Eningen u.A. 07121 / 880 758 0157 - 584 252 36 

ingo.frick1@gmail.com
Lkr. Sigmaringen Frick, Ingo Kreuzbühl 13

88637 Leibertingen 07466 / 927 496 0176 - 747 332 32
saiger.kessler@freenet.de

Lkr. Ravensburg Kessler, Siegfried Bachstraße 8
88271 Wilhelmsdorf 07503 / 916 000 0152 - 056 632 48

Name, Vorname Anschrift
uwe.dussling@rpt.bwl.de

Dußling, Uwe Konrad-Adenauer-Str. 20 07071 / 757-3342
72072 Tübingen

christian.barthelmess@rpt.bwl.de
Barthelmeß, Christian Konrad-Adenauer-Str. 20 07071 / 757-3346

72072 Tübingen

Kontakt

Dienstbezirk Name, Vorname Anschrift E-Mail
Kontakt
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Fischereibehörde
RP Tübingen

Liste Fischerei - Regierungspräsidium Tübingen
Stand: August 2023
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Auszug
aus der

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz zur Durchführung des 

Fischereigesetzes
(VwV – FischG)

Vom 7. November 2014 – Az. 21/26-9220.30 –

Fundstelle: GABl. 2014, S. 1002
Zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 08.01.2024 
(GABl. 2024, S. 27)

Auf Grund von § 54 des Fischereigesetzes für Baden-Würt-
temberg (FischG) vom 14. November 1979 (GBl. S. 466, ber. 
1980 S. 136), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 3. Dezember 2013 (GBl. S. 389, 440), wird folgende Ver-
waltungsvorschrift erlassen:

12 zu § 46 Anzeige von Fischsterben

Ein Fischsterben lässt in der Regel darauf schließen, dass 
das Gewässer in erheblichem Maße ver- unreinigt worden ist 
und daher besondere Gefahren für die öffentliche Gesundheit 
und weitere Fischbestände vorliegen. Darüber hinaus besteht 
bei Vorliegen einer Gewässerverunreinigung re- gelmäßig der 
Verdacht von Straftaten und Verstößen gegen wasserrechtli-
che Vorschriften.

Bei Fischsterben ist wie folgt zu verfahren:

12.1 Verfahren

12.1.1  Die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Ab-
wehr und Beseitigung drohender Gefah- ren, die durch 
Fischsterben angezeigt oder verursacht werden, tref-
fen die allgemeinen und besonderen Polizeibehörden 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach pflichtgemäßem 
Ermes- sen. Dies gilt auch, wenn die Fische noch nicht 
verendet sind, jedoch ein Fischsterben bei- spielswei-
se durch Sauerstoffmangel droht.

12.1.2  Die Dienststellen des Polizeivollzugsdienstes haben 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit von sich aus die in 
den Nummern 12.2 und 12.3 genannten Maßnahmen 
durchzuführen. Dies gilt auch, wenn zunächst kein 
Verdacht einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit vor-
liegt. Weitergehende Maßnahmen, wie zum Beispiel 
geeignete Notbelüftungsmaßnahmen bei Sauerstoff-
mangelsituationen, sind nach eigenem pflichtgemäßen 
Ermessen zu treffen.

12.2 Benachrichtigungen durch die Polizeidienststellen

12.2.1  Von einem Fischsterben sind unverzüglich zu benach-
richtigen:

 -  Das Landratsamt oder der Stadtkreis als unte-
re Wasser-, Veterinär-, Naturschutz- und Gesund-
heitsbehörde,

 - die Ortspolizeibehörde,
 -  das örtlich zuständige Regierungspräsidium als 

höhere Wasserbehörde (§ 80 Absatz 2 Nummer 2 
WG),

 -  das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt 
und im Regierungsbezirk Tübingen das Staatliche 
Tierärztliche Untersuchungsamt Aulendorf,

 -  der staatliche oder ehrenamtliche Fischereiaufseher, 
soweit dieser nicht erreichbar ist, der Fischereire-
ferent des Regierungspräsidiums,

 -  der Fischereiberechtigte oder der Fischereipächter, 
soweit diese der Polizeidienststelle bekannt sind.

12.2.2  Soweit die Benachrichtigung weiterer Behörden (zum 
Beispiel Wasser- und Schifffahrtsamt, Regierungsprä-
sidium als Fischereibehörde) erforderlich erscheint, 
sind auch diese Behör- den zu verständigen.

12.2.3  Ist bei einem Fischsterben zu befürchten, dass dieses 
sich über die Grenzen des Land- oder Stadtkreises 
oder des Landes hinaus erstreckt oder auswirkt, so 
sind die entsprechenden Behörden des angrenzen-
den Land- oder Stadtkreises beziehungsweise des 
angrenzenden Bundeslandes zu unterrichten, sofern 
eine Unterrichtung dieser Stellen durch die untere 
Wasserbehörde nicht gewährleistet erscheint (zum 
Beispiel an Sonn- und Feiertagen).

12.3 Weitere Aufgaben der Polizeidienststellen

12.3.1 Gewässerbesichtigung
  Zur Feststellung der Ursachen des Fischsterbens ist 

unverzüglich das Gewässer an der ge- meldeten Stelle 
stromauf- und abwärts, nach Möglichkeit im Beisein 
des Fischereiberech- tigten, Fischereipächters oder 
deren Beauftragten, zu besichtigen; gegebenenfalls 
sind die Uferanlieger zu etwaigen Beobachtungen zu 
befragen. Bei Verdacht auf Gewässerverunrei- nigung 
sind die Besichtigung und die Probeentnahme, soweit 
möglich, zusammen mit der unteren Wasserbehörde 
und erforderlichenfalls mit dem örtlich zuständigen 
Fischereiauf- sehenden des Regierungspräsidiums 
als höherer Wasserbehörde durchzuführen. Die nach 
Nummer 12.2 benachrichtigten Behörden und Stellen 
sind über die bevorstehende Gewäs- serbesichtigung 
zu unterrichten.

12.3.2  Entnahme von Wasserproben sowie von verendenden 
oder toten Fischen

  Bei der Gewässerbesichtigung nach Nummer 12.3.1 
sind unverzüglich Wasserproben nach der aus Anla-
ge 9 ersichtlichen Anleitung und einige erkrankte oder 
frisch verendete Fische zu entnehmen. Soweit nicht 
im Einzelfall andere Weisungen gegeben werden, sind 
die Wasserproben schnellstmöglich einem Labor zu 
übermitteln, das die notwendigen Unter- suchungen 
durchführen kann. Die Fische sind an das zuständi-
ge Chemische und Veterinär- untersuchungsamt, im 
Regierungsbezirk Tübingen an das Staatliche Tierärzt-
liche Untersu- chungsamt Aulendorf zu übermitteln. 
Die Hinweise für die Einsendung von Fischen sind zu 
beachten (Anlage 10).

 
12.3.3 Ermittlungsbericht
  Über die Ermittlungen (Nummern 12.3.1 und 12.3.2) 

ist unverzüglich ein Ermittlungsbericht nach Anlage 11 
zu fertigen. Auf die Anfertigung der Skizze (Anlage 11 
Nummer 10), die nicht maßstäblich zu sein braucht, ist 
besondere Sorgfalt zu verwenden. Der Ermittlungsbe- 
richt ist unverzüglich der unteren Wasserbehörde, dem 
örtlich zuständigen Regierungsprä- sidium als höherer 
Wasserbehörde und als Fischereibehörde sowie dem 
Fischereiaufseher zuzuleiten.

12.4 Maßnahmen anderer Behörden

12.4.1  Unterrichtung von Behörden in angrenzenden Berei-
chen

  Ist bei einem Fischsterben zu befürchten, dass es 
sich über die Grenzen eines Land- oder Stadtkrei-
ses hinaus erstreckt oder auswirkt, so hat die untere 
Wasserbehörde die entspre- chenden Behörden des 
angrenzenden Land- oder Stadtkreises bzw. des an-
grenzenden Bun- deslandes zu unterrichten.



Nr. 49 vom 4. Dezember 2024 Amtsblatt Dotternhausen Dautmergen 7

12.4.2  Weiterleitung des Ermittlungsberichtes
  Bei einem Fischsterben in Bundeswasserstraßen leitet 

die untere Wasserbehörde, soweit erforderlich, den 
Ermittlungsbericht (Nummer 12.3.3) dem Wasser- und 
Schifffahrtsamt zu.

12.4.3 Untersuchung der Wasserproben und Fische
  Das beauftragte Labor sowie das Chemische und 

Veterinäruntersuchungsamt oder das Staatliche Tier-
ärztliche Untersuchungsamt Aulendorf haben unver-
züglich die ihnen zuge- leiteten Wasserproben und 
Fische zu untersuchen. Sie teilen das Untersuchungs-
ergebnis dem zuständigen Regierungsprasidium als 
Fischereibehörde und als höherer Wasserbehör- de, 
dem Landratsamt oder Stadtkreis als untere Wasser-, 
Veterinär- und Gesundheitsbehör- de, der ermittelnden 
Polizeidienststelle und dem Fischereiaufseher mit.

12.5 Beseitigung verendeter Fische
  Verendete Fische sind, wenn dies technisch möglich 

ist, ohne Beimengungen (Geschwemm- sel und Ähn-
liches) zu bergen und der zuständigen Tierkörperbe-
seitigungsanstalt zu überge- ben. Soweit verendete 
Fische nur zusammen mit Beimengungen geborgen 
und deshalb von der Tierkörperbeseitigungsanstalt 
nicht angenommen werden können, sind sie der nach 
Abfall- recht zuständigen beseitigungspflichtigen Kör-
perschaft zur Beseitigung auf einer zugelassenen Ab-
fallbeseitigungsanlage zu übergeben.

  Die entsprechenden Anordnungen trifft die untere 
Wasserbehörde. Die Zuständigkeit von an- deren Po-
lizeibehörden (zum Beispiel der Ortspolizeibehörde) 
nach § 60 Absatz 1 und § 66 Ab- satz 2 des Polizei-
gesetzes (PolG) und des Polizeivollzugsdienstes nach 
§ 60 Absatz 2 PolG, wenn ein sofortiges Tätigwerden 
erforderlich erscheint, bleibt unberührt. Ist der Stö-
rer nicht bekannt, nicht in der Lage oder nicht be-
reit, den rechts- oder ordnungswidrigen Zustand zu 
be- seitigen, so kann die zuständige Behörde durch 
Zwangsmittel nach dem Landesverwaltungs- vollstre-
ckungsgesetz beziehungsweise durch unmittelbare 
Ausführung gemäß § 8 PolG tätig werden. Im Wege der 
Amtshilfe kann sie gegebenenfalls von der Gemeinde 
die technische Hilfe der gemeindlichen Feuerwehr er-
bitten.

 
  Erforderlichenfalls sind Maßnahmen gegen Umwelt-

beeinträchtigungen (Zugabe von Chlorkalk, Eis oder 
Ähnliches) zu treffen. Hierzu sind das örtlich zustän-
de Regierungspräsidium als hö- here Wasserbehörde 
und, soweit nicht bereits in eigener Zuständigkeit tätig, 
die untere Was- serbehörde, die eine gegebenenfalls 
erforderliche weitere Abstimmung mit den betroffenen 
Stellen übernimmt, zu beteiligen.

Landratsamt Zollernalbkreis
Neuer Abfuhrtag der gelben Säcke in Dottern-
hausen ab 2025 
Ab Januar 2025 ändert sich der Abfuhrtag der 
gelben Säcke in Dotternhausen von bisher Don-
nerstag auf zukünftig Freitag. 
Ein entsprechender Hinweis ist im neuen Abfall-

kalender 2025 abgedruckt. 
Der erste Abfuhrtermin der gelben Säcke in Dotternhausen 
findet somit im neuen Jahr durch die Feiertagsverschiebung 
am Samstag, 11.01.2025 statt. 
Nutzer der Abfall ZAK-App oder des elektronischen Abfallka-
lenders, die eine entsprechende Erinnerungsfunktion für ihre 
Abfuhrtermine aktiviert haben, brauchen nichts anzupassen. 
Sie werden weiterhin automatisch an den korrekten Termin 
erinnert. 
  
Fragen zum neuen Abfuhrtermin beantwortet das Amt für Um-
welt und Abfallwirtschaft des Landratsamtes Zollernalbkreis 
unter der Rufnummer 07433/92-1382 bzw. -1381 oder per 
Mail an abfall@zollernalbkreis.de.
 

Gemeindeverwaltungsverband  
Oberes Schlichemtal

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Das Schlichembad 
bleibt von 
  
Montag, den 23.12.2024  
bis einschließlich 
Montag, den 06.01.2025  
  
g e s c h l o s s e n. 
Wir bitten um Beachtung!   

Gemeindeverwaltungsverband 
Oberes Schlichemtal
 

Amtliche Bekanntmachungen
Dotternhausen

E I N L A D U N G 
zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 
11.12.2024 um 18:30 Uhr im Sitzungssaal des  

Rathauses, Hauptstraße 21, 72359 Dotternhausen. 

Öffentlicher Teil: 
  
TOP 1 Firma Holcim – aktuelle Themen 
  
TOP 2  Firma Holcim – Antrag auf Verlängerung der was-

serrechtlichen Erlaubnis zur Entwässerung der 
Dachpappenanlage inkl. Vorplatz 

  
TOP 3 Bekanntgaben, Anfragen und Verschiedenes 
  
Dotternhausen, den 04.12.2024 
gez. Maier, Bürgermeisterin
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Veranstaltungen im Dezember 2024 
01.12.2024 Adventsnachmittag Show & Tanz Festhalle  
07.12.2024 VdK Weihnachtsfeier VdK St.-Anna-Stift  
08.12.2024 Jugendweihnachtskonzert Musikverein Festhalle  
08.12.2024 Jubilaumskonzert Liederkranz St. Martinus Kirche  
10.12.2024 SonNe Cafe SonNe Dormettingen  
14.12.2024 Abschlusssitzung Musikverein Obere Säge  
14.12.2024 Weihnachtszauber Sportverein Sportgelände  
14.12. + 15.12. Bezirkshallenspieltage Sportverein Sporthalle  
18.12.2024 Offenes Adventssingen Liederkranz Rathaus  
18.12.2024 Gemeinderatssitzung Gemeinde Rathaus  
24.12.2024 Weihnachtsspielen Musikverein Gemeindegebiet  
24.12.2024 Singen in der Kirche Liederkranz Kirche 

 

Abholung ausgedienter Kühlgeräte,  
Bildschirme und Fernseher 
ACHTUNG - Neues Anmeldeverfahren 
Am Dienstag, 10.12.2024, werden wieder Kühlgeräte, Bild-
schirme und Fernseher abgeholt. 
Das Landratsamt Zollernalbkreis hat zum 01.03.2024 das 
Anmeldeverfahren für die Sammlung der Kühlgeräte, Bild-
schirme und Fernseher umgestellt. 

Ab dem 01.03.2024 können die Bürger*innen des Zoller-
nalbkreises die Anmeldung der Geräte selbst vornehmen. 

Hierfür kann entweder die Online-Anmeldung auf der 
Homepage des Landratsamtes unter 

www.zollernalbkreis.de im Bereich „Online Dienste“ oder 
innerhalb der Abfall ZAK-App genutzt werden. Die Anmel-
dung ist bis 48 Stunden vor dem eigentlichen Abholtermin 
möglich, es stehen jeweils der nächstmögliche sowie der 
Folgetermin automatisch zur Auswahl. 

Die Geräte müssen am Sammeltag ab 6.00 Uhr am Stra-
ßenrand bereitgestellt werden. 

Andere Elektrogeräte können über das Wertstoffzentrum 
in Schömberg entsorgt werden.

Plettenbergzufahrt gesperrt 
Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass die Zufahrt 
zum Plettenberg in den Wintermonaten (bis 31.03.2025) 
nicht erlaubt ist. Eine entsprechende Beschilderung ist 
angebracht. 
Um Beachtung wird gebeten!

Volksbegehren „Landtag verkleinern“ 
Die amtliche Sammlung zum Volksbegehren „Landtag ver-
kleinern“ findet noch bis Dienstag, 10.12.2024 statt. 
Die Eintragungsliste liegt im Rathaus Dotternhausen, Mel-
deamt – Zimmer Nr. 25, Hauptstraße 21, 72359 Dottern-
hausen zu folgenden Öffnungszeiten für Eintragungswillige 
zur Eintragung aus: 
  
Montag 08.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr 
Freitag 08.00 – 12.00 Uhr 
  
Der Zugang ist barrierefrei/rollstuhlgeeignet möglich. 
Ihre Gemeindeverwaltung

 
                    
                                                   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gemeinde Dotternhausen  
 

Die Gemeinde Dotternhausen hat ab Januar 2025 die Stelle

einer Reinigungskraft (w/m/d) 
mit einem Beschäftigungsumfang von  
12,5 Wochenstunden zu besetzen. 

  
Wir suchen eine verantwortungsbewusste und engagierte 
Reinigungskraft, die selbstständig arbeitet, teamfähig ist 
und ein freundliches Auftreten hat. Außerdem sollte die 
Bereitschaft vorliegen, Krankheits- und Urlaubsvertretung 
für andere Reinigungskräfte zu übernehmen. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
  
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die Ge-
meindeverwaltung Dotternhausen, Hauptstraße 21, 72359 
Dotternhausen oder an info@dotternhausen.de. 
  
Für Fragen oder weitere Informationen steht Ihnen Frau 
Hirt, Tel. 07427/9405-14, gerne zur Verfügung.

Neues aus dem Rathaus

Vorankündigung 
Die Gemeindeverwaltung hat über die Weihnachtsfeiertage 
und den Jahreswechsel geänderte Öffnungszeiten: 
  
Montag, 23.12.2024 09.00 – 12.00 Uhr 
Freitag, 27.12.2024 geschlossen 
Montag, 30.12.2024 geschlossen 
Donnerstag, 02.01.2025 09.00 – 12.00 Uhr 
Freitag, 03.01.2025 09.00 – 12.00 Uhr 
  
Bei einem Sterbefall wenden Sie sich bitte an einen Be-
statter. 
Um Beachtung wird gebeten.
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Gemeindebücherei�
Buchvorstellung: 

Henni Haselmaus und die leck-
ersten Plätzchen der Welt (ab 3 
Jahren) 
Henni Haselmaus möchte Weih-
nachtsplätzchen für alle Tie-
re im Baumhaus backen. Doch, 
oh Schreck, die Vorratskammer 
ist leer! Wo soll Henni heute, an 
Heiligabend, denn noch Zutaten 
für die Kekse bekommen? Ein 
Weihnachtsfest ohne Plätzchen, 
das wäre undenkbar. Also macht 
sich die kleine Haselmaus auf den 
Weg. Die Nachbarstiere helfen ihr 

gerne aus. Henni hilft ihnen im Gegenzug beim Dekorieren, 
bei der Kinderbetreuung, bei der Musikprobe, und, und, und. 
Ob die Zeit am Ende noch zum Backen reicht? 

Buchvorstellung: 
Lara und die freche Elfe im Win-
terwald (ab 6 Jahren) 
Lara besucht mit ihrer Mama im 
Winter ein Wildgehege im Wald. 
Die Elfe Fritzi hat ihre Mütze ver-
loren. Auf der Suche nach dem 
Mützendieb, entdecken Lara und 
Fritzi Fußspuren von verschiede-
nen Tieren. Winterspaß für Lese-
anfänger ab Klasse 1. 
  

Buchvorstellung: 
Die schlimmste Klasse der Welt 
(ab 10 Jahren) 
„Das Leben als Schulkatze wäre 
geradezu unerträglich, wenn es 
nicht die Kinder aus der 5a geben 
würde. Wenn man mich fragt, sind 
sie nicht die schlimmste Klasse 
der Welt, sondern die beste.“ 
Na – das sehen zumindest die 
Lehrer der Gutenbergschule ganz 
anders als die räudige Schulkatze 
Bürste! Stell dir vor: 24 Schüler 
und einer ist schlimmer als der 
andere. In dieser Klasse herrscht 
Chaos pur: Hakim parkt Frau 
Sammets Auto an einem höchst 

ungewöhnlichen Ort, Rolfs Fürze zwingen die komplette Leh-
rerschaft in die Knie, und Ewald fackelt fast die Schule ab. 
Bei dieser Klasse läuft eben selten etwas wie geplant – und 
am Ende halten sie dann auch noch zusammen wie Pech 
und Schwefel. 
  
Weihnachtsferien in der Bücherei: 
Vom 23.12.24 bis 06.01.25 ist die Bücherei geschlossen. 
Letzter Ausleihtag vor den Ferien ist 
am 19.12.24 (15 bis 17.30 Uhr). 
Erster Ausleihtag nach den Ferien ist 
am 09.01.25 (15-17.30 Uhr).
 

 

 

Mobiler Dienst Balingen

Jugendtreff Dotternhausen 
Wann? Grundschulgruppe 2. – 4. Klasse: 
 Donnerstag 16:15 – 17:45 Uhr 
 Offener Treff ab Klasse 5:  
 Dienstag 16:30 – 18:00 Uhr 
  
Wo? Im Jugendtreff Dotternhausen  
 Schlossbergschule, Schulstr. 11  
 72359 Dotternhausen 
  
Bei wem? Verena Schetter Tina Fuhrmann  
 0157 375 354 29 01776459993 
  
Wer?  Grundschulgruppe: Alle Grundschüler ab der  

2. Klasse der Schlossbergschule Dotternhausen 
  Offener Treff: Alle Kinder und Jugendlichen ab 

der 5. Klasse 
  
Was? Freunde treffen, Tischkicker, Playstation, 
 Musik, Spiele und vieles mehr... 
  
Und...  Keine Anmeldung, keine Verpflichtung, bedin-

gungslose Teilnahme! 
  
Liebe Kinder und Jugendlichen, liebe Eltern,  
herzlich laden wir euch an folgenden Tagen in den Jugendtreff ein: 
Offener Treff ab Klasse 5: Dienstag von 16:30 – 18:00 Uhr  
Grundschulgruppe 2.-4. Klasse: Donnerstag von 16:15 – 
17:45 Uhr  
Es sind tolle und abwechslungsreiche Programmpunkte ge-
plant, welche die Adventszeit noch schöner machen. 
Der Jugendtreff ist ein Offenes Angebot, was bedeutet, dass 
Sie Ihr Kind nur zu Ausflügen verbindlich anmelden müssen. 
Es handelt sich um kein festes Betreuungsangebot. Während 
den Öffnungszeiten ist es Ihren Kindern erlaubt, den Jugendt-
reff zu besuchen. Über die Dauer des Aufenthalts bestimmen 
Sie oder Ihr Kind. Die Betreuung der Kinder und Jugendlichen 
findet ausschließlich in den Räumen des Jugendtreffs statt. 
Die Aufsichtspflicht kann nur dort gewährleistet werden. Das 
aktuelle Programm finden Sie im Amtsblatt Dotternhausen, 
im Amtsblatt Dormettingen oder im Jugendtreff direkt und 
wird alle zwei Monate veröffentlicht. In den Schulferien bleibt 
der Jugendtreff geschlossen und es wird ein Ferienprogramm 
angeboten! 
Viel Freude im Jugendtreff wünschen euch 
Verena Schetter und Tina Fuhrmann 
Diasporahaus Bietenhausen e.V. 
 
Programmübersicht Oktober und November 2024 
KW49 
Offener Treff 03.12. 
Grundschulgruppe 05.12.
Wir backen Plätzchen.  
KW50 
Offener Treff 10.12. 
Grundschulgruppe 12.12.
Am 10.12. gestalten wir einen 
Adventskranz und am 12.12. basteln wir Weihnachtsdeko- 
ration.  
KW51 
Offener Treff 17.12. 
Grundschulgruppe 19.12.
Wir gestalten kreative Weihnachtskarten.  
KW52
Weihnachtsferien 
In den Weihnachtsferien gibt es kein Ferienprogramm.
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Amtliche Bekanntmachungen
Dautmergen

 

Abholung von Kühlgeräten, Bildschirmen 
und Fernsehern 
Das Landratsamt Zollernalbkreis hat zum 01.03.2024 das 
Anmeldeverfahren für die Sammlung der Kühlgeräte, Bild-
schirme und Fernseher umgestellt. 
Ab dem 01.03.2024 können die Bürger*innen des Zoller-
nalbkreises die Anmeldung der Geräte selbst vornehmen. 
Hierfür kann entweder die Online-Anmeldung auf der 
Homepage des Landratsamtes unter www.zollernalb-
kreis.de im Bereich „Online Dienste“ oder innerhalb der 
Abfall ZAK-App genutzt werden. Die Anmeldung ist bis 
48 Stunden vor dem eigentlichen Abholtermin möglich, es 
stehen jeweils der nächstmögliche sowie der Folgetermin 
automatisch zur Auswahl. 
Die nächste Abholung von Kühlgeräten, Bildschirmen und 
Fernsehern findet am Dienstag, 10.12.2024 statt.   
Die angemeldeten Geräte müssen am Abholtag ab 6.00 
Uhr am Straßenrand zur Abholung bereitstehen. 
Bitte beachten Sie, dass Laptops und Notebooks nicht 
mitgenommen werden. Diese müssen über das Wertstoff-
zentrum in Schömberg, als normaler „Elektroschrott“, ent-
sorgt werden. 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse 
(TSK) Baden-Württemberg 

 
 

  
  

 
 

    
 

   
   

  
 

 
   

  
  

 
         

   
   
   
   
 

  
 

   
  

 
        

   
 

     
       

 

  
 

 
 

 
 

      

  
 

   
  

 
  

- Anstalt des öffentlichen Rechts - Hohenzollernstr. 10, 
70178 Stuttgart 
  
Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassen-
beitrag 2025 ist der  01.01.2025. 
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2024 versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2025 keinen Meldebogen erhalten 
haben, rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns eine 
kurze E-Mail. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf 
§ 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsge-
setzes in Verbindung mit der Beitragssatzung. 
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenos-
senschaften) sind zum 1. Februar 2025 meldepflichtig. Die 
uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwer-
tungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2025 einen 
Meldebogen. 

Melde- und beitragspflichtige Tiere sind: 
 Pferde  
 Schweine  
 Schafe  
 Hühner  
 Truthühner/Puten 

Meldepflichtige Tiere sind:  Bienenvölker (sofern 
nicht über einen Landes-
verband gemeldet) 

Nicht zu melden sind:  Rinder einschließlich 
Bisons, Wisenten und 
Wasserbüffel. Die Daten 
werden aus der HIT-Da-
tenbank (Herkunfts- und 
Informationssystem für 
Tiere) herangezogen. 

Nicht meldepflichtig sind u.a.:  Gefangengehal tene 
Wildtiere (z.B. Damwild, 
Wildschweine), Esel, Zie-
gen, Gänse und Enten 

Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten 
werden und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) 
vorhanden sind, entfällt derzeit die Melde- und Beitrags-
pflicht für die Hühner und/oder Truthühner. 
Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb oder in einer reinen Hobbyhaltung stehen – 
für die Meldung ist immer der gemeinsam gehaltene Ge-
samttierbestand je Standort zu melden. Unabhängig von 
der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tier-
haltung beim zuständigen Veterinäramt gemeldet werden. 
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig 
von der Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse 
BW, bis 15.01.2025 an HIT zu melden. Die Tierseuchen-
kasse BW bietet an, die Stichtagsmeldung an HIT zu 
übernehmen. Nähere Informationen finden Sie auch auf 
dem Informationsblatt als Anlage zum Meldebogen und 
auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de. 
Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie 
zu Leistungen der Tierseuchenkasse BW sowie über die 
einzelnen Tiergesundheitsdienste finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.tsk-bw.de. Telefon: 0711 / 9673-
666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.de

 

Winterpause
Sehr geehrte Autoren,
das Mitteilungsblatt macht in den 
Kalenderwochen 52/2024 und 01/2025 Winterpause.
Letzte Veröffentlichung: 18.12.2024
Redaktionsschluss: 16.12.2024, 21:00 Uhr
Nächste Veröffentlichung: 08.01.2025
Redaktionsschluss: 06.01.2025, 21:00 Uhr
Wir bitten um Beachtung  
und wünschen Ihnen schöne Feiertage.
Der Verlag
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Gemeinden Dotternhausen und Dautmergen.
Verantwortlich für den Textteil:
Bürgermeisterämter Dotternhausen (Telefon 9 40 50),
E-Mail: amtsblatt@dotternhausen.de 
und Dautmergen (Telefon 25 07), 
E-Mail: info@gemeinde-dautmergen.de.
Herstellung und Vertrieb:
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Telefon (07154) 8222-0
Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Katharina Härtel
Anzeigenberatung: Telefon (07154) 8222-0
E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
Anzeigenschluss: 
Dienstag, 9.00 Uhr, abhängig je nach Feiertag
Bezugsgebühr Jahresabo 39,40 Euro, digital 26,27 Euro

Impressum
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Amtliche Trinkwasseruntersuchung  
Dautmergen 
Bei der zuletzt am 25. 11.2024 vorgenommenen, gesetzlich 
vorgegebenen Trinkwasseruntersuchung des Instituts Eurofins 
aus Tübingen aus unserem Leitungsnetz ergaben sich keinerlei 
Beanstandungen. Nachstehend der Prüfbericht.

Erläuterungen  
BG - Bestimmungsgrenze 
Lab. - Küizel des durchführenden Labors 
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors 
X - durchgeführt 
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Euro-
fins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) 
analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Pa-
rameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-
01^0 akkreditiert. 
  

Abgleich mit Vergleichswerten  
Der Abgleich bezieht sich ausschließlich auf die in AR-24-
JT-03648401 aufgeführten Ergebnisse und erfolgt auf Basis 
eines rein numerischen Vergleichs des erhaltenen Messwertes 
mit den entsprechenden Vergleichswerten. Die Messunsicher-
heiten der Analyse- und Probenahmeverfahren werden hierbei 
gemäß den Vorgaben der TrinkwV berücksichtigt. 
Die im Prüfbericht AR.24^JT-036484-01 enthaltenen Pro-
ben weisen keine Überschreitung bzw. Liste TrinkwV (Stand 
2023-06) auf.



12 Amtsblatt Dotternhausen Dautmergen Nr. 49 vom 4. Dezember 2024  

Einladung zur nicht-öffentlichen Versamm-
lung der Jagdgenossenschaft Dautmergen 
Am Donnerstag, den 12.12.2024 um 18.00 Uhr findet im 
Bürgerhaus Dautmergen eine nicht-öffentliche Sitzung 
der Jagdgenossenschaft Dautmergen statt. 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind 
alle Eigentümer von Grundstücksflächen, die zu dem ge-
meinschaftlichen Jagdbezirk gehören und auf denen die 
Jagd ausgeübt werden darf. 
Es haben nur Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagd-
bezirks Dautmergen und deren Bevollmächtigte Zutritt. 
Vertretungsvollmachten, auch für Ehegatten und Mitei-
gentümer, sind vollständig ausgefüllt mitzubringen. Die 
Vertretungsvollmachten können auf dem Rathaus, Graben-
straße 1, zu den üblichen Öffnungszeiten, im Vorfeld der 
Versammlung, abgeholt werden. Der Personalausweis ist 
bei Aufforderung vorzuzeigen. 
Einlass und Feststellung der Berechtigung der Jagdge-
nossen ist von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr. Um rechtzeitiges 
Erscheinen wird gebeten, da während des Einlasses zu-
nächst die Stimmberechtigung geprüft und personifizierte 
Stimmzettel angefertigt werden müssen. Jeder Jagdge-
nosse erhält am Eingang des Bürgersaals eine Stimmkarte 
mit Angabe seiner bejagbaren Grundflächen, entnommen 
aus dem aktuell aufgestellten Jagdkataster der Jagdge-
nossenschaft Dautmergen. Zwischenzeitlich eingetretene 
Änderungen von Eigentumsverhältnissen können bei der 
Stimmkartenausgabe nur berücksichtigt werden, wenn 
entsprechende Grundbuchauszüge, Eintragungsbekannt-
machungen oder Erbscheine vorgelegt werden. 
Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen sowohl der 
Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen 
als auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung ver-
tretenen Grundfläche.   
Namens des Gemeinderates lade ich die Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft Dautmergen zu dieser nicht-öffent-
lichen Versammlung mit folgender Tagesordnung herzlich 
ein: 
1. Begrüßung 
2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung 
3. Feststellung der anwesenden und vertretenen Jagdge-

nossen und der durch diese gehaltenen Flächen 
4. Beratung und Beschlussfassung über die Zulassung 

von Personen, die nicht Mitglieder der Jagdgenossen-
schaft sind 

5. Beschlussfassung nach § 15 Abs. 7 Jagd- und Wild-
tiermanagementgesetz (JWMG) zur Übertragung des 
Mandats zur Verwaltung der Jagdgenossenschaft auf 
den Gemeinderat 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung 
des Reinertrags 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung 
der Satzung der Jagdgenossenschaft Dautmergen 

8. Verschiedenes 
  
gez. Hans Joachim Lippus 
Bürgermeister

Abrechnung der Wasser- und  
Abwassergebühren des Jahres 2024 
Die Gebührenbescheide für die Wasser- und Abwasserge-
bühren des abgelaufenen Jahres 2024, wurden den Gebüh-
renschuldnern und Zahlungspflichtigen zugestellt. Die Ge-
bühren sind spätestens am 15.12.2024 zur Zahlung fällig. 
  
Bei den Abbuchern erfolgt die Belastung automatisch zum 
Fälligkeitszeitpunkt; ebenso werden evtl. Zuvielzahlungen 
automatisch erstattet. 
Eine weitere, separate Zahlungsaufforderung zu diesen Ter-
minen erfolgt nicht. Die Nichtabbucher  haben auf diese 
Fälligkeitstermine selbst zu achten. 
  
Wollen bisherige Nichtabbucher eine Abbuchungsermäch-
tigung erteilten, erhalten Sie das entsprechende Formu-
lar bei der Gemeindeverwaltung oder auf der Homepage 
www.gemeinde-dautmergen.de unter der Rubrik Service 
– Downloads. 
  
Gemeindeverwaltung Dautmergen

Freiwillige Feuerwehr 
Dautmergen
Feuerwehrprobe 
Liebe Aktive, 
am kommenden Freitag findet um 19:30 
Uhr der nächste Übungsabend der Ein-

satzabteilung statt. Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten. 
Der Kommandant

 

Schulnachrichten

Folgende Angebote Ihrer Volkshochschule Balingen be-
ginnen in Kürze:
Dienstag, 10. Dezember
Überblick über digitale Anwendungen im Gesundheitswesen, 
16.00 Uhr
Donnerstag, 12. Dezember 
Rhythmische Weltreise, 5-mal, 19.00 Uhr
Samstag, 14. Dezember 
Baue deine eigene Lava-Lampe, 10.00 Uhr
Kinder in der Weihnachtsbäckerei..., 13.00 Uhr
Erinnerungen für den Weihnachtsbaum, Erwachsener mit Kind, 
14.00 Uhr
Antipasti und italienische Weine, 18.00 Uhr
Sonntag, 15. Dezember 
Sonntagsbrunch - International, 10.00 Uhr
 
VORTRÄGE 
Montag, 9. Dezember: Algorithmen in den einzelnen Lebens-
bereichen (Algorithmen 1), 18.00 Uhr, online
Mittwoch, 11. Dezember: Saisonale und regionale Ernährung 
– gut für die Umwelt, 18.00 Uhr, online
Mittwoch, 11. Dezember: „Kolonialismus vor Ort – das Gro-
ße im Kleinen suchen“, mit Dr. Dennis Schmidt, 19.30 Uhr, 
Stadthalle Balingen
Donnerstag, 12. Dezember: Algorithmen und das eigene 
Profil (Algorithmen 2), 18.00 Uhr, online 
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Wir suchen Sie! 
Wir sind auf der Suche nach neuen Dozentinnen und Dozenten 
für die Bereiche: Fitness, Aqua-Fitness, Kinderschwimmen, 
Sprachen (Kroatisch) und Buchhaltung. Bei Interesse freuen 
wir uns über Ihre Nachricht! 
  
Weitere Informationen, Kursangebote und Anmeldung   
unter www.vhs-balingen.de oder telefonisch unter Telefon 
07433 90800.
 

Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinde 
 St. Martinus Dotternhausen

Sonntag, 08.12.24 Zweiter Advent  
 Wir verwiesen auf die Gottesdienste der Nachbar-

gemeinden  
Dienstag, 10.12.24    
19:00 Uhr Roratemesse  
Freitag, 13.12.24    
18:30 Uhr Bußfeier für alle Gemeinden  
Sonntag, 15.12.24 Dritter Advent  
10:30 Uhr Hl. Messe  
Samstag, 21.12.24 Vorabend Vierter Advent  
19:00 Uhr Vorabendmesse  
Sonntag, 22.12.24    
14:30 Uhr Investitur von Pfarrer Shibu in der Stadtkirche 

Schömberg für alle Gemeinden  
Dienstag, 24.12.24 Heilig Abend  
18:00 Uhr Messfeier an Hl. Abend, musikalisch umrahmt 

vom Liederkranz  
Mittwoch, 25.12.24 Weihnachten  
09:00 Uhr Hochamt Kollekte – Adveniat  
Sonntag, 29.12.24    
  Wir verwiesen auf die Gottesdienste der Nach-

bargemeinden  
Mittwoch, 01.01.25 Neujahr  
09:00 Uhr Hl. Messe
 

Sitzung des Kirchengemeinderates 
am Mittwoch, 11.12.findet um 20:00 Uhr im AnnaStift eine 
KGR Sitzung mit anschließender Adventfeier statt.
Themen u.A.: Investitur von Pfarrer Shibu, KGR Wahl 2024

 

Katholische Kirchengemeinde 
St. Verena Dautmergen

Sonntag, 08.12. Zweiter Advent  
09:00 Uhr Hl. Messe  
Freitag, 13.12.    
18:30 Uhr Bußfeier für alle Gemeinden in Dotternhausen  
Samstag, 14.12. Dritter Advent  
19:00 Uhr Vorabendmesse  
Sonntag, 22.12.24    
14:30 Uhr Investitur von Pfarrer Shibu in der Stadtkirche 

Schömberg für alle Gemeinden  
Sonntag, 22.12. Vierter Advent    
  Wir verweisen auf die Gottesdienste der Nach-

bargemeinden
    

Dienstag, 24.12. Heilig Abend  
17:00 Uhr Krippenfeier  
Mittwoch, 25.12. Weihnachten  
10:00 Uhr Hochamt, Kollekte Adveniat  
Donnerstag, 26.12. H. Stephanus  
09:30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst  
Dienstag, 31.12. Silvester  
18:00 Uhr Jahresschlussfeier (Team)  
Mittwoch, 01.01.25 Neujahr  
  Wir verweisen auf die Gottesdienste der Nach-

bargemeinden 

Einladung zum Advents-Kaffee 
Wir laden alle Gemeindemitglieder zum ge-
mütlichen Beisammensein ein und freuen 
uns auf nette Gespräche in adventlicher At-
mosphäre. Angeboten werden Kaffee und 
Kuchen sowie Getränke. 

Wann: Mittwoch, 11. Dezember 2024 
Um: 14:30 Uhr 
Wo: Pfarrhaus Dautmergen 
Zur besseren Planung würden wir uns über eine kurze An-
meldung bei Brunhilde Falk (Tel. 3273) oder Ulrike Kraft 
(01573/7946372) freuen. Selbstverständlich dürfen auch 
Kurzentschlossene einfach dazukommen.

Einladung zum Krippenspiel 
Liebe Kinder, 
wir laden euch ganz herzlich zu unserer Krippenfeier an Hei-
ligabend, 24.12.2024 um 17:00 Uhr in der St. Verena-Kirche 
in Dautmergen ein. Die Weihnachtsgeschichte soll dieses 
Jahr wieder als Krippenspiel erzählt werden. Dafür brauchen 
wir dich! Ganz egal, ob du mit Text oder ohne Text dabei sein 
willst, ob als Maria oder Josef, als Engel, Ochs und Esel, Hirte 
oder Wirt oder einer der Heiligen Drei Könige – wir freuen uns 
über jeden, der mitmachen will. Eingeladen sind alle Kinder 
von ca. 5 bis 10 Jahren. Wir proben am Dienstag, 17.12.2024 
um 16:00 Uhr und am Samstag, 21.12.2024 um 11:00 Uhr 
jeweils in der Kirche in Dautmergen. Eure Rolle und evtl. Text 
bekommt ihr schon vorher zugeteilt. Dafür müsst ihr euch bei 
Ulrike Kraft, Tel. 01573/7946372 per Anruf, whatsapp oder per 
Email an u.kraft@mailbox.org bis zum 13.12.2024 anmelden. 
Bitte gebt auch Bescheid, ob ihr einen Text aufsagen/lesen 
wollt. Wir freuen uns auf eine schöne Feier in dieser beson-
deren Nacht. 
Kirchengemeinderat Dautmergen 
Ulrike Kraft
 

Gottesdienste der Seelsorgeeinheit
St. Martinus und St. Verena

Katholisches Pfarramt, Hauptstr. 2
Öffnungszeiten
 Montag  14:00 - 17:15 Uhr
 Dienstag  14:00 - 17:15 Uhr
 Mittwoch 08:00 - 12:00 Uhr
 Donnerstag  14:00 - 17:15 Uhr
Auch vormittags unter Tel. 07427 / 2193 erreichbar.
Mail: stmartinus.dotternhausen@drs.de
AKTUELLES, Infos und weitere Gottesdienste �nden 
Sie unter www.stadtkirche-schoemberg.de

Beerdigungsdienst 
Im Trauerfall wenden sich die Gemeindemitglieder 
ausDautmergen an Pfarrer PushpamTel. 07427 / 
7325 oder 015225270700 und die Gemeindemit-
glieder aus Dotternhausen an Diakon Stephan 
Drobny, Tel. 0178 5645033
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Gottesdienste in den Nachbargemeinden 
Samstag, 07.12. Vorabend zum zweiten Advent  
19:00 Uhr Vorabendmesse in Schörzingen und Ratshau-

sen  
Sonntag, 08.12. Zweiter Advent  
09:00 Uhr Hl. Messe in Dautmergen und Weilen  
09:00 Uhr Wortgottesfeier in Hausen (GRF)  
10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg  
10:30 Uhr Wortgottesfeier in Dormettingen (GRF)  
Dienstag, 10.12.    
19:00 Uhr Roratemesse in Dotternhausen  
Mittwoch, 11.12.    
06:00 Uhr Roratemesse in Ratshausen  
18:30 Uhr Eucharistische Anbetung in Schömberg  
19:00 Uhr Roratemesse in Schömberg  
Freitag, 13.12.    
18:30 Uhr Bußandacht für alle Gemeinden in Dotternhau-

sen 

Bußandacht in der Seelsorgeeinheit 
Am Freitag, 13.12. findet um 18:30 Uhr eine Bußandacht 
für alle Gemeinden der Seelsorgeeinheit 
in der St. Martinuskirche in Dotternhausen statt. Dazu er-
geht eine herzliche Einladung.

  

  

Feierstunde zur KGR Wahl 
Kirchengemeinde- und Pastoralratswahl am 30. März 2025  

Herzliche Einladung zur

  

  

Wir suchen inspirierte, ideenreiche und mutige Menschen aus 
allen Altersklassen mit unterschiedlichsten Kompetenzen, die 
Kirche mitgestalten möchten. Informationen rund um die Wahl 
für Menschen, die an einer Mitarbeit und/oder Kandidatur 
interessiert sind, ein echtes Feuer und Getränke gibt es am  
Dienstag, 10. Dezember 2024, 19:00 – 20:30 Uhr 
im Katholischen Gemeindezentrum Heilig Geist,  
Heilig Geist-Kirchplatz 3, 72336 Balingen 
von Dekanatsreferent Achim Wicker, Dekan Pater Augusty 
Kollamkunnel und aktiven Kirchengemeinderäten. 
Jetzt Kirche aktiv mitgestalten! Komm vorbei, dann reden wir 
darüber. Herzlich willkommen!
 

Konzerte Cantanti Amabili 
Auch in diesem Jahr werden die 16 Sänge-
rinnen und Sänger von „Cantanti Amabi-
li“ auf die Advents- und Weihnachtszeit ein-

stimmen. Unter der Leitung von Julian Horn erarbeitet der 
Kammerchor ein abwechslungsreiches, etwa einstündiges, 
Programm. 
Mit Stücken wie „vom Himmel hoch, da komm ich her“ (Mar-
tin Luther/ Max Reger), 
„Os justi“ (Anton Bruckner), „O du stille Zeit“ (J. b. Eichendorff) 
bis hin zu „Northern Lights“ (Ola Gjeilo) und „Underneath the 
Stars“ (Kate Rubsy) wird der Chor alte, aber auch moderne 
Advents- und Weihnachtsmusik erklingen lassen. 
Die Konzerte finden am Samstag, 7. Dezember 2024 um 18 
Uhr in der Petruskirche in Balingen-Dürrwangen und am 
Sonntag, 8. Dezember 2024 um 17 Uhr in der Kirche St. 
Johann Baptist, Horb-Rexingen statt. Der Eintritt ist an bei-
den Tagen frei, die Sängerinnen und Sänger freuen sich über 
Spenden am Ende der Konzerte. 
Ansprechpartnerin für Cantanti Amabili: 
Birgit Imdahl 
CantantiAmabili@online.ms 
Chorleitung: Julian Horn

Gottesdienste auf dem Palmbühl 
Montag, Donnerstag und Freitag um 09:00 Uhr im Pilger-
stüble

Veranstaltungen auf dem Palmbühl 
Bibelcafé 
Am Dienstag, den 10. Dezember lädt Wallfahrtsseelsorger 
Michael Holl um 15.30 Uhr zum Bibelcafé ein. Zuerst steht 
das Evangelium vom 3. Advent im Mittelpunkt, danach gibt 
es Kaffee und Gebäck. Um Anmeldung wird gebeten. 
Adventssingen - nur am 3. Advent 
Am dritten Adventssonntag findet wieder das Adventssingen 
bei der Palmbühlkirche statt. Am 15. Dezember freuen wir uns 
auf Dekanatskirchenmusikerin Theresa Hinz, die mit uns ad-
ventliche Weisen anstimmt. Beginn ist um 16.00 Uhr. Da die 
Kirche nicht benutzt werden kann, findet das Adventssingen 
auch bei schlechtem Wetter im Freien statt. 
Nach dem Singen gibt es bei Punsch und Gebäck die Mög-
lichkeit zum gemütlichen Beisammensein. 
Bitte beachten: Das Adventssingen am 4. Advent fällt wegen 
der Investitur von Pfarrer Shibu aus.
 

Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 72336
Balingen-Erzingen, Tel. Nr. 07433/4210, Fax-Nr. 07433/385048,
E-Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de, Internet: www.eseki.de,
Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
sowie Mittwoch 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:15 Uhr

Evangelische Kirchengemeinde
Erzingen-Schömberg

Donnerstag, 5. Dezember 2024 
17.00 Uhr Jungschar Dormettingen Pfarrsaal 
19.00 Uhr J7 Teentreff Erzingen Jugendhaus 
Freitag, 6. Dezember 2024 
18.00 Uhr Gebetskreis  - Treffpunkt nach Absprache 
19.00 Uhr Gemeindefreizeit-Vorbereitungsteam trifft sich im 

Gemeindehaus in Endingen 
Sonntag, 8. Dezember 2024 - Zweiter Advent 
09.00 Uhr Täbingen: Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger 
10.00 Uhr Endingen: Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Dieter 

Schott, Livestream 
10.15 Uhr Erzingen: EINS-Gottesdienst in Erzingen mit 

Pfarrer Stefan Kröger sowie mit Einzelsegnung, 
Band, Livestream und Kirchenkaffee. Herzliche 
Einladung! 

19.00 Uhr Täbinger Advent: Lesungen und Geschichten, 
Musik zum Zuhören und Mitsingen mit dem Po-
saunenchor Täbingen, dem Kirchenchor Täbin-
gen, Johannes Vöhringer an der Orgel und Pfarrer 
Stefan Kröger (Liturgie) in der Karsthanskirche in 
Täbingen 

Montag, 9. Dezember 2024 
16.00 Uhr Jungschar im St.-Anna-Stift in Dotternhausen 
14.30 Uhr Frauenkreis im Bruderhaus auf dem Palmbühl - 

Infos bei Karin Eha, Tel. 07427 466321 
19.00 Uhr Öffentliche Kirchengemeinderatssitzung im 

Pfarrsaal in Erzingen 
19.30 Uhr Ökumenisches Hausgebet im Advent. Das Heft 

liegt in der St.-Georgs-Kirche auf und kann unter: 
https://www.ack-bw.de/veranstaltungen/oeku-
menisches-hausgebet-im-advent/ online gelesen 
bzw. ausgedruckt werden. 



Nr. 49 vom 4. Dezember 2024 Amtsblatt Dotternhausen Dautmergen 15

20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Christine 
Eha 07427 3955 oder Volker Koch 

Dienstag, 10. Dezember 2024 
17.00 Uhr Jungschar im Jugendhaus Erzingen 
19.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis im Kath. Pfarrhaus in 

Schömberg- Anfrage bei Karin Eha, Tel. 07427 
466321 oder Pia Seeburger, Tel. 07427 7223 

Mittwoch, 11. Dezember 2024 
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus in 

Endingen 
20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heidi 

Rudek 07427 3241 oder Marianne Sauter 07427 
2953 

20.00 Uhr Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heike 
Ilchmann-Ruggaber 07427 8606 oder Martina 
Heinzler 07427 6251 

Donnerstag, 12. Dezember 2024 
17.00 Uhr Jungschar Dormettingen Pfarrsaal 
19.00 Uhr J7 Teentreff Erzingen Jugendhaus 
  
Hinweise:  
Erweiterung Gemeindezentrum  
Das Gemeindezentrum kann derzeit aufgrund der Umbau- und 
Erweiterungsarbeiten nicht genutzt werden. Die Gruppen und 
Kreise treffen sich ggf. nach Absprache in anderen Räumen. 
Wie lange diese Bauphase andauert, ist derzeit noch nicht 
absehbar! Wir informieren Sie über Änderungen! Weiterhin 
sammeln wir Schuhe und Tonerkartuschen zugunsten der Er-
weiterung. Infos und Abgabestelle z. B. bei Familie Schleicher 
in Dormettingen, Dautmerger Str. 24. 
  
Gottesdienste im Livestream 
weiterhin senden wir unsere Gottesdienste aus der Gesamt-
kirchengemeinde regelmäßig sonntags über einen Link, ent-
weder auf unserer Homepage www.kirche-erzingen-schöm-
berg.de bzw. unserem YouTube-Kanal oder auf dem Kanal der 
Kirchengemeinde Endingen. 
Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die 
„eva“ (Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft 
„2 Minuten Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711 29 
23 33.
 

Evangelische Kirchengemeinde
Täbingen - Dautmergen - Zimmern u. d. Burg

 
Evangelisches Pfarramt Täbingen, 
Im Oberland 9, 72348 Rosenfeld 
Telefon (07427) 3294 
Fax (07427) 914913 
Gemeindebüro Mo 09.30 – 12.00 Uhr 
 Do 14.00 – 16.30 Uhr 
E-Mail: gemeindebuero.taebingen@elkw.de 
Internet: www.kirchengemeinde.taebingen.de 
Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, Erzingen  
Telefon 07433/4210 
E-Mail stefan.kroeger@elkw.de 
1. Vorsitzender Axel Märklin, Heerstraße 24, Täbingen 
Telefon (07427) 8672 
E-Mail axel.maerklin@t-online.de

Donnerstag, 05. Dezember 2024 
19.30 Uhr Bibeltreff mit Klang mit Ewald Plocher 
Freitag, 06. Dezember 2024  
Ab 07.00 Uhr Abholung der Gaben vom Tafelladen 
18.00 Uhr Bubenjungschar in Leidringen 
 Thema: Hallenschuhe 
20.00 Uhr Jugendkreis in Täbingen 
 Thema: Nikolaus 

Sonntag, 08. Dezember 2024 2. Advent 
09.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger  
10.00 Uhr Gottesdienst in Endingen mit Pfarrer i. R. Dieter 

Schott 
10.15 Uhr Gottesdienst in Erzingen mit Pfarrer Stefan Kröger 
19.00 Uhr Täbinger Advent – Lesungen, Geschichten u. 

Musik zum Zuhören und Mitsingen mit dem 
Kirchenchor und dem Posaunenchor 

Dienstag, 10. Dezember 2024 
18.30 Uhr Mädchenjungschar in Leidringen 
 Thema: Was tun Engel? – Die Adventszeit ist er-

öffnet. 
19.30 Uhr Probe des Kirchenchores 
Mittwoch, 11. Dezember 2024 
09:15 Uhr Krabbelgruppe Spatzennest 
20.00 Uhr Probe des Posaunenchores 
Donnerstag, 12. Dezember 2024 
14.00 Uhr Nachmittag der älteren Generation 
 Herzliche Einladung zur Adventsfeier 
Freitag, 13. Dezember 2024  
18.00 Uhr Bubenjungschar in Leidringen 
 Thema: Glas 
20.00 Uhr Jugendkreis in Täbingen 
 Thema: In der Weihnachtsbäckerei 
Sonntag, 15. Dezember 2024 3. Advent 
10.15 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger  
09.00 Uhr Gottesdienst in Erzingen mit Pfarrer Stefan Kröger 
10.00 Uhr SUZ-Gottesdienst mit Hardy Burkhardt 
  
Um 9.00 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Vorläuten. 
Um 10.00/10.15 Uhr wird nachgeläutet. 
  
Hinweise: 
Adventkalender: Termine 
Donnerstag 05.12.2024 
Lehenstr. 12, Familie Völkle laut
Freitag 06.12.2024 
Heerstraße 16, Familie Völkle still
Samstag 07.12.2024 
Im Oberland 5, Familie Binder still
Sonntag 2. Advent 08.12.2024 
Auf der Breite 14, Fam. Weckenmann still
Montag 09.12.2024
Brühlstraße 3, Familie Amann still
Dienstag 10.12.2024
Bergstr. 28, Familie Würfel laut
Mittwoch 11.12.2024
Löwenstraße 26, Familie Wachendorfer still
Donnerstag 12.12.2024 
Im Oberland 15, Familie Henes still
Freitag 13.12.2024
Im Oberland 9, Steffi Hansen still
Samstag 14.12.2024
Kronenstraße 14, Familie Weber laut
Sonntag, 3. Advent 15.12.2024 
Auf der Breite 20, Familie Flaitz still
  
Die Fenster sind ab 17.30 beleuchtet bis ca. 21.00/22.00 
Uhr. Stille Fenster öffnen sich im Laufe des Tages, bei den lau-
ten Fenstern wollen wir uns abends um 17.30 Uhr treffen, 
miteinander singen, eine Geschichte hören und das Fenster 
öffnen. Die Fenster sind bis 06.01.2025 dekoriert und auf un-
serem Instagramm-Kanal „Karsthanskirche“ zu bewundern. 
  
„Täbinger Advent“ am Sonntag 2. Advent,8. Dezember 
2024 um 19.00 Uhr
Lesungen und Geschichten, Musik zum Zuhören und Mit-
singen
Vom Dunkel ins Licht: diese adventliche Thematik beleuch-
ten der Posaunenchor und der Kirchenchor Täbingen in ihrer 
traditionellen Adventsmusik am Sonntag, 8. Dezember um 
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19.00 Uhr in der Karsthanskirche Täbingen. Texte und Lie-
der zum Zuhören und Mitsingen bilden das Programm. Und 
dabei sind nicht nur die bekannten adventlichen und weih-
nachtlichen Bibellesungen zu hören, sondern auch Texte aus 
der Geschichte von Täbingen: aus dunklen Zeiten von Flucht 
und Krieg genauso wie von tröstlichen Stunden unter dem 
heimischen Christbaum. Diese Texte und viele Lieder zum 
Einstimmen oder Zuhören machen den Abend zu einem spe-
ziellen Täbinger Advent!
Der Posaunenchor musiziert unter der Leitung von Horst Völkle 
und der Kirchenchor wird von Kirchenmusikerin Beate Vöhrin-
ger aus Rottweil geleitet. Außerdem wird Johannes Vöhringer 
an der Orgel die Liedvorträge begleiten.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen und werden den 
beiden Chören zugutekommen. 
  
Kinderkirche 
Unsere Kinderkirche findet meistens im 2-wöchigen Rhyth-
mus Sonntag vormittags 10.00 Uhr im Gemeindehaus statt. 
Für nähere Informationen und Termine dürft ihr Euch gerne 
bei Sarah Hölle per Whats-App oder telefonisch melden. Tel. 
0176-99639083.
 

Karsthanskirche Täbingen
8. Dezember 2024, 19.00 Uhr

Ausführende:

Posaunenchor Täbingen (Leitung: Horst Völkle)
Kirchenchor Täbingen (Leitung: Beate Vöhringer)

Johannes Vöhringer (Orgel)
Pfarrer Stefan Kröger (Liturgie)

Täbinger Advent
Lesungen und Geschichten, 
Musik zum Zuhören und Mitsingen

Vereinsnachrichten

 

Liederkranz Dotternhausen

Der Liederkranz feiert 180. Geburtstag und lädt am 2. Ad-
ventssonntag zum Jubiläumskonzert in die St. Martins 
Kirche in Dotternhausen ein. 

Der Liederkranz Dotternhausen wird 180 Jahre alt! Ein wun-
derbarer Grund, diesen besonderen Geburtstag mit einem 
Jubiläumskonzert zu feiern. Es findet am Sonntag, 08. De-
zember 2024 um 18.00 Uhr in der St. Martinus Kirche in Dot-
ternhausen statt.
Nachdem der Chor bereits im Sommer dieses Jahres sein Ju-
biläum mit der Verleihung der Conradin-Kreutzer-Tafel feiern 
konnte, hat er sich für den zweiten Teil seiner Geburtstagsfeier 
einige Gäste für sein Konzert eingeladen. Katja Woitsch, So-
pranistin aus Würzburg, sie stand bei zwei großen Projekten 
des Liederkranzes in den vergangenen Jahren als Solistin auf 
der Bühne der Festhalle. Angela Seiwerth ist ebenfalls eine be-
kannte Musikerin in Dotternhausen. Sie unterstütze bei vielen 
Projekten die Sängerinnen und Sänger des Liederkranzes am 
Klavier. Als besonderes „Schmankerl“ werden am Konzerta-
bend Harfenklänge die Kirche erfüllen. Mit Jochen Stübenrath 
vervollständigt sich der Kreis der Solisten an diesem Abend. 
Zum Jubiläumskonzert hat sich der Dotternhausener Chor au-
ßerdem einen Gastchor eingeladen. Den Gospelchor „Sound 
of Joy“ aus Bitz. Beide Chöre verbindet nicht nur die Freude 
am Singen, sondern sie werden beide von Stephanie Wunder 
geleitet. Die Chöre haben ein abwechslungsreiches Advents 
und Weihnachtsrepertoire im Gepäck und gestalten einen Teil 
des Konzertabends gemeinsam. Der Eintritt ins Konzert ist frei 
und die Veranstalter freuen sich über eine Spende. 
Text: S. Wunder 
Bild: Liederkranz Dotternhausen
 

Bild: Liederkranz Dotternhausen

 

Musikverein Dotternhausen

Emotionales Konzert am Vorabend des ersten Advents in 
der St. Martinuskirche in Dotternhausen 
Am Vorabend des ersten Advents fand in der vollbesetz-
ten St. Martinuskirche in Dotternhausen das diesjährige 
„Konzert in der Kirche“ des Musikvereins statt. Das sanfte, 
warme Licht, in das die Kirche getaucht war, sorgte zu-
sammen mit der intensiven Musik für eine außergewöhn-
lich stimmungsvolle Atmosphäre.  
Das Konzert begann mit „A Christmas Overture“ von Nigel 
Hess, einem technisch anspruchsvollen Stück, das sowohl 
den Konzertabend als auch die bevorstehende Weihnachtszeit 
stimmungsvoll einleitete. Das Aktivenorchester unter der Lei-
tung von Dirigent Robin Nikol bewies gleich zu Beginn seine 
Klangvielfalt und zog das Publikum in seinen Bann. 
Ein besonderes Klangerlebnis war die Darbietung von „Nim-
rod“ aus den „Enigma Variationen“ von Edward Elgar. Dieses 
bewegende Stück, das für seine emotionale Tiefe bekannt ist, 
kam in der weiten Akustik der Kirche besonders eindrucks-
voll zur Geltung. 
Mit „Imagasy“ von Thiemo Kraas und der „Alpenländischen 
Weihnacht“ von Thomas Doss wurden zwei weitere kont-
rastreiche Stücke präsentiert. Während das erste Werk mit mo-
dernen Klängen und kräftigen Rhythmen die Zuhörer auf eine 
Fantasie-Reise mitnahm, verzauberte das zweite Stück mit 
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traditionellem, festlichem Charme und weihnachtlicher Wärme. 
Der unbestrittene Höhepunkt des Abends war jedoch die 
Aufführung von „Baba Yetu“ von Christopher Tin. Dieses mit-
reißende Werk, vertont das Vater Unser in der afrikanischen 
Sprache Swahili und wurde von Solosängerin Melanie Weier 
in beeindruckender emotionaler Intensität und Ausdruckskraft 
vorgetragen. Der Chorgesang aus den Reihen der Musikerin-
nen und Musiker des Blasorchesters verstärkte die Wirkung 
des Stücks zusätzlich. Die Klanggewalt löste nicht nur bei vie-
len Zuhörern Gänsehaut aus und wurde mit langanhaltendem 
Applaus und Standing Ovations belohnt. 
Mit dem gemeinsam gesungenen Adventslied „Macht hoch die 
Tür“ endete das offizielle Konzertprogramm. Obwohl unüblich 
bei einem Kirchenkonzert, wurde eine Zugabe gefordert und 
gespielt, nämlich nochmals das Stück „Baba Yetu“, was die 
Begeisterung des Publikums erneut unterstrich. 
Im Namen der drei Vereinsvorsitzenden bedankte sich Julius 
Krieg bei der katholischen Kirchengemeinde, dem Förderver-
ein St. Martinus, allen Mitwirkenden und Unterstützenden, 
Solistin Melanie Weier und Michael Menholz, der gewohnt 
professionell durchs Programm führte. Sein besonderer Dank 
galt Dirigent Robin Nikol. Dieser verstand es mit der Stückaus-
wahl und seiner emotionalen und ausdrucksstarken Orches-
terleitung einmal mehr, die rund 70 Musikerinnen und Musiker 
zu Höchstleistungen anzuspornen und einen Konzertabend 
voller musikalischer Höhepunkte und tief berührender Klän-
ge zu schaffen.
 

Das Aktivenorchester präsentierte ein Klangerlebnis in der
stimmungsvoll beleuchteten St. Martinuskirche.

Höhepunkt des Abends war die Aufführung von „Baba Yetu“ 
mit Solosängerin Melanie Weier.

Einladung zum Frühstück bei Melodie am 2. Advents-
sonntag 
Die Jungmusikerinnen und Jungmusiker des Musikvereins 
Dotternhausen veranstalten am Sonntag, den 08. Dezember 
2024 um 10 Uhr in der Festhalle das Frühstück bei Melodie. 
Auftreten werden sowohl die beiden Jugendkapellen 1 & 2 
unter der Leitung von Frank Schnell und Robin Nikol als auch 
die Rasselbande unter der Leitung von Corina Schäfer und 
Heidi Künstle sowie die Flötengruppen unter der Leitung von 
Melanie Weier. 
Ab 09.30 Uhr heißen wir Sie gerne bei Kaffee, Punsch, But-
terbrezel und Zopfbrot willkommen. Im Anschluss an die mu-
sikalischen Aufführungen laden wir alle zu einem kostenlosen 
Mittagessen ein. 
Wir freuen uns über viele Zuhörer. 
Die Jugendkapellen, Rasselbanden und Flötengruppen des 
Musikvereins Dotternhausen.
 

Schwäbischer Albverein 
Ortsgruppe Dotternhausen
http://dotternhausen.albverein.eu 

Besuch Weihnachtsmarkt Vogtsbauernhöfe,
Busausfahrt Samstag, 14. Dezember 2024,
Abfahrt 12.30 Uhr Rathaus Dotternhausen
 bzw. 12.40 Uhr Cafe Baier Schömberg 
Wir besuchen diesen wunderschönen Weihnachtsmarkt im 
Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, es sind noch wenige Plät-
ze frei. 
Auf dem sieben Hektar großen Gelände verteilen sich rund 
40 Hütten und Stände mit traditionellem Handwerk und hei-
mischen Produkten. Die imposanten Schwarzwaldhöfe fügen 
sich so zu einem Weihnachtsdorf zusammen, das seine Gäste 
zum Flanieren einlädt. Ein festlich musikalisches Rahmenpro-
gramm mit regionalen Künstlern begleitet uns bei unserem 
Spaziergang über das Gelände. Auch für das leibliche Wohl 
ist gesorgt, denn regionale Vereine und Bewirter verpflegen 
die Besucher mit weihnachtlichen Leckereien, Glühwein und 
Schwarzwälder Spezialitäten. 
Unser Bus fährt um 18.00 Uhr wieder heimwärts, gegen etwa 
19.15 Uhr sind wir wieder zu Hause. 
Eine verbindliche Anmeldung erfolgt durch Überweisung eines 
Betrages (enthalten ist Eintritt Weihnachtsmarkt und Kosten-
beitrag Bus) an Schwäbischer Albverein OG Dotternhausen, 
IBAN: DE37 6539 0120 0521 2070 29 
Albvereinsmitglieder: 15 € pro Person 
Nichtmitglieder: 25 € pro Person 
Kinder bis 12 Jahre: 5 € 
Bei Verwendungszweck bitte „Vogtsbauernhof“ und Name(n) 
der Teilnehmer angeben. 
  
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt (Buskapazität) und rich-
tet sich nach Reihenfolge der Anmeldung/Überweisung. 
Organisation und für evtl. Rückfragen: Klaus-Peter Schickling 
(Tel. 07427/4660817) und Siegbert Ringwald (Tel. 07427/8254). 
Wir freuen uns über viele Teilnehmer – wie immer sind natür-
lich Gäste willkommen.
 

 
 

Dotternhausen
 

Dotternhausen

SAVE THE DATE  
Weihnachts-Fischverkauf 

23.12.2024 
Geräucherte Regenbogenforellen (2,49€ / 100g) 
Angebot nur auf Vorbestellung bis zum 18.12.2024 bei: 
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Philipp Kopp – 1. Vorsitzender  
Kontaktdaten: philipp.kopp@t-online.de 
 0151 151 878 14 
Abholung: 23.12.2024 zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr 
Ort:  Fischerlager Dotternhausen (gegenüber 

Schloss)
 

Die Fischer freuen sich über jede Bestellung! 
Der Sportfischereiverein Dotternhausen e.V.  

wünscht besinnliche Weihnachtsfeiertage und ein  
gutes neues Jahr.

 

 
Sportverein  
Dotternhausen 1918 e.V.

Allgemeines

SVD SKIAUSFAHRT - von Freitag, 14.02. bis Sonntag 
16.02.2025 
Bereits mehr als 25 mal organisierte der Sportverein eine Aus-
fahrt ins Haus Botzi am Ziegerberg in Tschagguns. Edgar 
und Elke Uttenweiler waren hier über Jahrzehnte verantwort-
lich und geben nun den Staffelstab an die nächste Generation 
weiter. Das Haus Botzi liegt im Skigebiet Golm und die Silvretta 
Nova und das Hochjoch sind ebenfalls nur wenige Minuten 
entfernt. Im Haus Botzi wurden schon legendäre Geschichten 
geschrieben. Lasst uns diese fortschreiben. Im kommenden 
Jahr reisen wir von 14.02. bis 16.02.2025.  
Zum Ablauf: die Anreise erfolgt entweder am Freitagvormit-
tag (14.02.) und die Skifahrer genießen schon am Anreisetag 
die schneebedeckten Pisten des Montafons. Wer am Frei-
tagabend anreist, reiht sich in die Reisegruppe nahtlos ein. 
Am Samstag geht es nach einem gemeinsamen Frühstück 
dann ins nahe Skigebiet und wir werden ganz sicher einen 
schönen Skitag haben. Ob am Sonntag nochmals gefahren 
wird, entscheidet jeder spontan selber. Im Gesamtpreis von  
120,00 EUR sind 2x Übernachtung mit Kurtaxe, 2x Abend-
essen und 2x Frühstück inbegriffen.  
Anmeldungen nimmt der SVD ab sofort entgegen, per Über-
weisung auf das Konto  
IBAN: DE85653901200521421020 - 
Verwendungszweck: Name des/der Teilnehmer/-innen. 
Rückfragen bei Philipp Huonker (Skiguide) unter 0151/57953207 
oder per E-Mail an events@svdotternhausen.de . Rückfragen 
auch an jedes Vorstandsmitglied möglich. 
  
Spendenzelt für die TAFEL e. V. Balingen 
Anlässlich des 14.Weihnachtszauber organisiert der SVD 
ein Spendenzelt, womit wir die Balinger TAFEL e. V. unter-
stützen wollen. 
Das „Tue-Gutes-Zelt“. In diesem Zelt werden Spenden für 
„DIE TAFEL Balingen e. V.“ gesammelt.  Gesammelt wer-
den haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Linsen, Dosen-
wurst, Dauerwurst, Konserven (Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst), 
Haltbare Milch, Brotaufstriche (Marmelade, Nougataufstrich, 
Honig, etc.), Senf, Ketchup, Speiseöl, Mehl, Zucker, Sup-
penpulver, Soßen, Reiswaffeln, Schokolade, Gummibärchen, 
Getränke und Hygieneartikel (z.B. Seife, Duschgel, Shampoo, 
Deo, Zahnpasta, Klopapier, Taschentücher). Wer hier also eine 
Spende vorbeibringen möchte, ist dazu herzlich aufgerufen. 
Bitte in einer Tasche oder einem Schuhkarton dann verstauen 
und im ausgeschilderten Zelt ablegen.
 

Infoabend zur SVD-Skiausfahrt 
Am kommenden Freitag, 6.12. findet um 18 Uhr ein In-
foabend zur SVD-Skiausfahrt statt. Dauer 30-45min. Wir 
treffen uns dazu im Sportheim und erläutern den möglichen 
Ablauf des Skiwochenendes. Gezeigt werden auch Bilder zur 
Unterkunft u.a. 
Herzlich eingeladen sind alle skibegeisterten Wintersportler 
und Naturfreunde. Auch Nichtmitglieder dürfen an der Ski-
ausfahrt selbstverständlich teilnehmen. 
Die Skiausfahrt findet bekanntlich vom 14. bis 16.02.2025 
statt: für 120 Euro sind 2x Übernachtung, inklusive Frühstück 
und Abendessen sowie die Getränke im Haus abgedeckt. 
Anmeldungen nimmt der SVD ab sofort entgegen, per Über-
weisung auf das Konto IBAN: DE85653901200521421020 - 
Verwendungszweck: Name des/der Teilnehmer/-innen. Rück-
fragen bei Philipp Huonker (Skiguide) unter 0151/57953207 
oder per E-Mail an events@svdotternhausen.de . Rückfragen 
auch an jedes Vorstandsmitglied möglich.
 

Abteilung Fußball

Abteilung Fußball-Jugend
WFV Junioren Bezirkshallenturnier in Dotternhausen
Am 14.-15. Dezember findet in der Sporthalle Dotternhausen 
ein Spieltag der WFV-Junioren Bezirkshallenrunde statt. 
In unserer Halle werden an diesem Wochenende aus den 
Altersgruppierungen  Bambini, E- und F- Junioren über 40 
Mannschaften zum Einsatz kommen und sicherlich für inter-
essante und spannende Spiele sorgen.Für Bewirtung in un-
serem Sportheim mit Essensangebot, Kaffee und Kuchen ist
gesorgt. Wir würden uns über die Unterstützung unserer Ju-
gendmannschaften durch einen Besuch in der Sporthalle und 
in unserem Sportheim sehr freuen. 
Gleichzeitig findet am 14.12. vor der Sporthalle unser Weih-
nachtszauber statt, was einen Besuch doppelt lohnenswert 
macht. 
E-Junioren Samstagmorgen (9.00 - 13:00 Uhr) - 14.12.
F-Junioren Samstagmittag (13:30 - 17:30 Uhr) - 14.12.
Bambini Sonntagmorgen (9:30 - 13:00 Uhr) - 15.12.
Eure SVD Jugendabteilung
 
Zweite Mannschaft 
Die „Zweite“ verliert auf schwerem Geläuf gegen Heins-
tetten/Hartheim/Unterdigisheim - Derby gegen Schöm-
berg steht bevor! 
SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim - SV Dotter-
hausen II (2:1) 3:1 
Kreisliga 
14. Spieltag 
Sonntag, 01. Dezember 2024 
14:00 Uhr Rasenplatz Unterdigisheim 
Aufstellung 
Marvin Haid (TW), Colin Strobel (Philipp Huonker, 90. Min.), 
Luca Holzer (C), Julian Häring, Richard Maier, Jan Hallas (Jo-
hannes Koch, 88. Min.),Thomas Geiger (-> Philip Weinmann, 
88. Min.), Julian Ritter, Steffen Hauser, Shane Bauser, Elias 
Scherer 
Bank 
Philip Weinmann, Johannes Koch, Philipp Huonker 
Tore 
1:0, Gegentor, 15. Min.
2:0, Gegentor, 20. Min. 
2:1, Jan Hallas, 27. Min. 
3:1, Gegentor, 88. Min.  
Aktuelle Tabellensituation 
6. Platz nach 14 Spielen 
22 Punkte 
35:24 Tore 
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Bericht 
Gleich nach drei Minuten wurde Thomas Geiger schön frei-
gespielt. Sein Schuss ging aber ganz knapp am Tor vorbei. In 
der 10 Minute ging Heinstetten nach einer Ecke per Kopfball 
in Führung. Eine Minute später hatte Elias Scherer die große 
Chanche zum Ausgleich doch sein Schuss ging um Zentimeter 
am Tor vorbei. Ein Schuss von Steffen Hauser ging über das 
Tor. Ein unglücklicher Rückpass bescherte Heinstetten sogar 
das 2 - 0. In der 25 Minute setzte Steffen Hauser Jan Hallas 
super ein und dieser verkürzte auf 1 -2. Julian Häring per Kopf 
und per Schuss hätte noch vor der Pause für den Ausgleich 
sorgen können, scheiterte jedoch 2x knapp. In der zweiten 
Halbzeit hatten nochmal Hauser und Häring den Ausgleich 
auf dem Fuß. So aber erzielte Heinstetten in der Nachspiel-
zeit erneut per Kopfball nach einer Ecke den 3-1 Endstand für 
Heinstetten. Wir kamen einfach nicht mit dem hartgefrorenen 
Raaen zurecht. Da merkte man einfach das Heinstetten solch 
einen Acker besser gewohnt ist, als unsere Jungs. Unterm 
Strich kann man mit der gespielten Vorrunde sehr zufrieden 
sein. Leider hat uns in den letzten 4 Spielen das Glück beim 
Torabschluss verlassen. Es ist trotzdem positiv, dass wir uns 
in jedem der Spiele eine Vielzahl von absolut hochkarätigen 
Torchanchen herausgestellt haben. Spielerisch haben wir im-
mer gut gespielt. Einzig an der Verwertung der Torchanchen 
müssen wie arbeiten (Text: Trainer Peter Hammerdinger). 
Voschau 
TG Schömberg - SV Dotternhausen II
08.12.2024
14:00 Uhr
15. Spieltag
Rasenplatz Schömberg
 
Erste Mannschaft 
Souveräner Erfolg unserer „Ersten“, die sich auf einem 
starken dritten Platz in die Winterpause verabschiedet 
und langsam richtig Fahrt aufnimmt - das erste Runden-
spiel in 2025 ist direkt ein Topspiel gegen den SV Winzeln 
(Tabellenführer) 
Suebia Rottweil - SV Dotternhausen I  (0:2) 0:4 
Bezirksliga 
14. Spieltag 
Sonntag, 01. Dezember 2024 
14:00 Uhr Kunstrastenplatz Rottweil 
Aufstellung 
Daniel Dannecker (TW), Elias Maiberg (-> Manuel Scherer, 
1. Min. -> 82. Manuel Schimak), Marc Wissmann, Tim Ha-
selmeier, Marius Oberle, Luca Meile, Luis Strobel, Rico Stro-
bel (-> David Schnekenburger, 82. Min.), Niklas King (-> Jan 
Glöckler, 46. Min.), Philipp Max, Markus Kath (C) (-> Mathias 
Mauz, 1. Min.) 
Bank 
Nikolas Effinger (TW), Manuel Scherer, Jan Glöckler, Manuel 
Schimak, Mathias Mauz, David Schnekenburger 
Tore 
0:1 Niklas King, 16. Min.
0:2 Philip Max, 45. Min.
0:3 Marc Wissmann, 74. Min.
0:4 Marc Wissmann, 90. Min. 
Aktuelle Tabellensituation 
3. Platz nach 14 Spielen 
28 Punkte 
37:21 Tore 
Bericht 
Kurios: Wir mussten direkt nach Anpfiff zweimal wechseln. 
Zwei Spieler hatten sich leider bereits beim Aufwärmen nicht 
komplett spielbereit gefühlt. Das erste Tor für uns fiel nach ei-
ner tollen Kombination zwischen Marc Wissmann, über Niklas 
King und Phillip Max. Das zweite Tor fiel nach einem schönen 
Angriff über rechts, bei dem Luca Meile zum Abschluss aus 
spitzem Winkel kam. Phillip Max schoß den Abpraller von Hei-
ko Ringwald (Torwart Suebia) von einem Meter ins Tor. Unser 

ehemaliger SVD-Keeper Ringwald hat dann immer wieder gut 
aufgepasst, sonst wäre vielleicht auch früher ein drittes Tor 
für uns gefallen. Später konnte Marc Wissmann nach zwei 
Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte innerhalb des 
Sechzehners zweimal treffen: Das erste per Kopf, das zweite 
zunächst nach einem Abpraller mit links, dann mit rechts ins 
Tor. (Text: Trainer Mathias Mauz). 
Vorschau 
SV Winzeln - SV Dotternhausen 
Mittwoch, 12.03.2025
18:30 Uhr
15. Spieltag 
Rasenplatz Winzeln 

Ortsverband 
Dotternhausen-Dormettingen

Einladung zu unserer diesjährigen Weihnachtsfeier 
- Erinnerung- 
Liebe VdK-Mitglieder, 
Wir möchten hiermit nochmals auf unsere diesjährige Weih-
nachtsfeier hinweisen. 
Natürlich sind auch Eure Partner/Partnerin recht herzlich ein-
geladen. 
Termin: Samstag; 7.12.2024 Beginn: 14:30 Uhr
(bis ca. 19:00 Uhr) 
Ort: St. Anna-Stift in Dotternhausen 
Wir wollen miteinander ein paar Stunden in der Vorweihnachts-
zeit verbringen. 
Es gibt zur Begrüßung Kaffee und Kuchen, etwas später dann 
noch ein Vesper. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Telefon 
für Rückfragen: 07427/1514 
Viele Grüße 
Rudi Ritter 
Vorsitzender 
VdK OV Dotternhausen-Dormettingen

SonNe Café 
Mittwoch, 18. Dezember 2024

14.30-17.00 Uhr
Rathaus Dotternhausen

Herzliche Einladung zu
Kaffee und Kuchen

ins Rathaus Dotternhausen

... aber auch a „Schwätzle“ kommt natürlich nicht zu kurz ©

Kontakt Einsatzleiterinnen:
C. Kerner 07427 / 41 99 538
K. Rauscher 07427 / 41 99 826 
netzwerk@SonNe-30.de
Eine Anmeldung erleichtert die Planung.

ADVENTS - SonNe Cafe plus 
Dienstag 10. Dezember 2024 

ab 14.30 bis 17 Uhr 
mit Gedanken und Musik zum Advent 

Schule Dormettingen 



20 Amtsblatt Dotternhausen Dautmergen Nr. 49 vom 4. Dezember 2024  

Unsere Gäste: Pfarrer Shibu, Seelsorgeeinheit Oberes Schli-
chemtal 
Margarete Rudek u. Gaby Klein, Dotternhausen 
Kontakt / Einsatzleiterinnen 
C. Kerner 07427 / 41 99 538 
K. Rauscher 07427 / 41 99 826 

Bürozeiten:

Dienstag 9 - 11 Uhr
Dotternhausen / Bücherei, Hauptstraße 24

Darüber hinaus telefonisch unter
(0 74 27) 41 99-5 38 erreichbar 

(C. Kerner)

Dienstag 16 - 18 Uhr
Dormettingen / Schule, Schulstraße 15

Darüber hinaus telefonisch unter (0 74 27) 41 99-8 26 
erreichbar (K. Rauscher)

Wir sind persönlich für Sie da!

Wanderverein Dautmergen

Senioren-Jahresabschluss (6.12.) 
Am kommenden Freitag macht die Sen.-Gruppe mit Gerlinde 
Ohnmacht ihren Jahresabschluss. Man trifft sich um 14.00 Uhr 
am Bürgerhaus. Von dort wird man gemütlich ein Stück spa-
zieren gehen und dann im „Wiesental“ einkehren. Wir laden 
herzlich ein, dabei zu sein! 

Jahreshauptversammlung 
Die ordentliche Mitgliederversammlung des „Wanderverein 
Dautmergen e.V.“ findet am 6. Januar 2025, Beginn 14.30 Uhr, 
im Vereinsraum des Bauhofes statt.   
Tagesordnung: 
1. Eröffnung 
2. Bericht des Vorstandes 
3. Bericht der Schriftführerin 
4. Kassenbericht 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Entlastung 
7. Wahlen 
8. Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
9. Verschiedenes 

Evtl. Anträge sind bis spätestens 28. Dezember 2024 beim  
1. Vorsitzenden einzureichen. 

Ich lade alle Mitglieder und Freunde unseres Vereins zu dieser 
Versammlung herzlich ein. 

Helmut Jetter 
(1. Vorsitzender)

 Was sonst noch interessiert

DRK-Menüservice sorgt für weihnachtliche Köstlichkeiten. 
Weihnachtsbäume, Geschenkideen und Nikoläuse zieren be-
reits die Schaufenster - auch die Lieder, die überall erklingen, 
kündigen es bereits an: Weihnachten steht vor der Tür. 
Und was gehört wohl mehr zur Weihnachtszeit als köstli-
che Festtagsmenüs? Damit auch Senioren und Seniorinnen 
zu Hause auf den festlichen Geschmack kommen, hat der 
DRK-Menüservice Weihnachtsklassiker wie Geschnittene 
Gänsebrust in herzhafter Apfel-Preiselbeer soße mit Rotkohl 
und Speckklöße oder Klassische Entenkeule in Bratensoße, 
dazu Rotkohl und Kartoffelklöße im Angebot. Neben den spe-
ziellen Weihnachtsmenüs hält der Menüservice einen bebilder-
ten à la carte Katalog bereit, der für jeden Geschmack etwas 
Passendes bietet. Interessierte können sich an den DRK-Me-
nüservice unter der Tel. 07433/9099-29 wenden. 

Sicherheit zu Hause: der DRK-Hausnotruf.  Der Hausnotruf 
hat sich seit über 30 Jahren im Alltag und bei Notfällen bewährt 
und ist seit 2005 zertifiziert durch den TÜV Süd. Besonders für 
alleinstehende ältere Menschen bietet der Notruf Sicherheit. 
Er kann Angehörige entlasten und dazu beitragen, dass ältere 
Menschen länger in ihren eigenen vier Wänden leben können. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 07433 / 90 99 55 
oder per E-Mail: hausnotruf@drk-zollernalb.de. 

Telefonnummer 07433 / 19222 für den Krankentransport.  
Wir bringen Patienten sicher ans Ziel: zum Arzt, ins Pflegeheim 
oder ins Krankenhaus. Krankentransporte sind zum Beispiel 
notwendig, wenn jemand krank, verletzt oder eine anderwei-
tige Hilfsbedürftigkeit besteht, aber kein Notfallpatient ist. 
Unsere Patienten können sich stets darauf verlassen, dass 
sie von Fachkräften medizinisch betreut und in speziellen 
Krankentransport-Fahrzeugen gefahren werden. Um einen 
Krankentransport zu bestellen, wählen Sie unsere Rufnum-
mer 07433 / 19222. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Die Not-
rufnummer 112 ist für medizinische Notfälle oder den Ruf der 
Feuerwehr vorbehalten. 

Erste-Hilfe-Kurse – natürlich beim DRK! 
Ersthelfer können Leben retten! Jeder kann helfen – und 
das Helfen lernen, auch ohne Vorkenntnisse. Kurse und Ter-
mine finden Sie unter www.drk-zollernalb.de. Telefonische 
Anmeldung unter 07433 / 90 99 99 oder kursanmeldung@ 
drk-zollernalb.de

Wir bieten Ihnen ein abwechs-
lungsreiches Programm für Ge-
sundheit, Sport, Familie, Kinder, 
Bildung und Kreativität. Für die 

ganze Familie – unabhängig von Konfession und Herkunft.  
Wir freuen uns über Ihr Interesse. 
Frauen-f-l-u-g: Tief im Grunde meiner Seele liegt ein wun-
derbarer Schatz .... Das ist mein Singen! 
Abend zum Mitsingen und Lauschen am Montag, 09. Dezem-
ber, 19 Uhr. OHNE ANMELDUNG. Kath. Gemeindehaus, Ba-
lingen. Leitung: Frau Julie Voelter, Weltliedersingen Balingen. 
Trauerkurs: Trauer – Hoffnung – Leben (ein Termin pro Monat) 
Kurs montags, 13.01./10.02./10.03./07.04., 18-19.30 Uhr. 
Kath. Gemeindehaus, Balingen. Leitung: Frau Anita Arbesser, 
zertifizierte Trauerbegleiterin. 
Online-Meditation: Stille – Lauschen – Präsenz 
Meditation jeden 2. Dienstag im Monat. Dienstag, 10. Dezem-
ber, 20 Uhr. Leitung: Frau Ingrid Mahageeta Münnich, Dipl. 
Päd., Heilpraktikerin, Magister der Philosophie. 
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Wie starten Sie ins neue Jahr 2025?  
Mit mehr Bewegung?  
Mit mehr Entspannung? 
Walking/Nordic Walking – montags ab 13.01., 9 Uhr, Hesel-
wangen 
Qi Gong – montags ab 13.01., 19.15 Uhr, Balingen 
Meditation Online – dienstags ab 14.01., 20 Uhr 
Yoga auf dem Stuhl – dienstags, ab 14.01., 9 Uhr, Geislingen 
Sacred Dance – mittwochs, ab 15.01., 18 Uhr, Balingen 
Atemgymnastik – donnerstags, ab 16.01., 19.30 Uhr, Geis-
lingen 
Yin Yoga Online – freitags, ab 24.01., 20 Uhr 
Anmeldung und weitere Infos: www.keb-zak.de  Tel.: 
07433/90110-30, E-Mail: info@keb-zak.de
 
SVLFG bietet neue Seminare für Binnenfischer an 
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG) erweitert ihr Bildungsangebot für die Binnenfi-
scherei mit zwei neuen Formaten – einem Präsenzseminar zur 
Rettungsweste und einem Online-Vortrag zu Sicherheit und 
Gesundheit in der Branche. Das neue zweitägige Präsenzse-
minar „Sicher und gesund arbeiten mit der Rettungsweste“ 
richtet sich an Unternehmer, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Führungskräfte und interessierte Mitarbeitende aus Betrieben 
mit Ertrinkungsgefahr, wie der Binnenfischerei oder der Grün-
pflege an Gewässern. Im theoretischen Teil werden rechtliche 
Grundlagen, Unfallstatistiken sowie Gefahren beim Sturz ins 
Wasser vermittelt und Schutzmaßnahmen vorgestellt. Der 
praktische Teil zeigt, wie eine Rettungsweste korrekt angelegt, 
überprüft und gewartet wird. Das Seminar ist für Teilnehmende 
aus Mitgliedsbetrieben der SVLFG kostenfrei und beinhaltet 
auch Übernachtung sowie Verpflegung. Jetzt anmelden un-
ter www.svlfg.de/seminar-rettungsweste und lebensrettendes 
Wissen erwerben! 

Für das Jahr 2025 stehen drei Termine zur Verfügung: 
• 23./24. Januar 2025 in Waren/ Müritz 
• 4./5. Februar 2025 auf der Reichenau/ Bodensee 
• 25./26. Februar 2025 in Weiden/ Oberpfalz 

Der Online-Vortrag „Sicher und gesund arbeiten in der Bin-
nenfischerei“ vermittelt Grundlagen zur Beurteilung von Ge-
fährdungen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren in 
Binnenfischereibetrieben. Am 15. Januar 2025 kann von 9 bis 
12 Uhr bequem von überall aus teilgenommen und damit Rei-
sezeit gespart werden. Auf der Internetseite www.svlfg.de/on-
line-vortrag-binnenfischerei sind die Einwahldaten zu finden. 
Für die Teilnahme wird ein HTML5-fähiger Browser oder die 
WebEx-Meetings-App benötigt. Das erworbene Wissen hilft 
dem Unternehmer, seine Unternehmerpflicht zur Unterweisung 
der Beschäftigten zu erfüllen und trägt zur Verbesserung der 
Arbeitssicherheit in der Binnenfischerei bei. 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
Weißensteinstraße 70 – 72 
34131 Kassel 
Telefon: 0561 785-0
 

Weihnachtsgrüße 

Alle Preise sind pro Gemeinde für Farb- und s/w-Anzeigen, zzgl. MwSt., nicht weiter rabattfähig. Anzeigenbuchungen sind auch über die Mediaberatung der Schwäbischen Zeitung möglich. 
Mehr Motive finden Sie auf unserer Homepage unter: www.duv-wagner.de/Weihnachtskatalog

Frohes
und ein glückliches neues Jahr

Fest 2025 dvwdvw

© dvw

139,00 €
Größe: 187 x 60 mm

10

©
 d

vw

Schöne Weihnachten
und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.

dvwdvw
68,00 €
Größe: 90 x 55 mm

3

Frohe Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr!

©
 d

vw
©
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vw

©
 d

vwdvwdvw
68,00 €
Größe: 90 x 55 mm

und einen guten Start ins neue Jahr!

8
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Weihnachtsgrüße 

Alle Preise sind pro Gemeinde für Farb- und s/w-Anzeigen, zzgl. MwSt., nicht weiter rabattfähig. Anzeigenbuchungen sind auch über die Mediaberatung der Schwäbischen Zeitung möglich.

© dvw

dvwdvw

MerryMerry
Christmas...

... and happy new year!

©
 d

vw

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest  

und einen guten Start ins Jahr 2025!
dvwdvw

Merry Christmas
and happy new year!

dvwdvw

© dvw

Frohe Weihnachten
...und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025

dvwdvw
© dvw

10% 

Frühbucher- 

Rabatt

139,00 €
Größe: 187 x 60 mm

11

79,00 €
Größe: 90 x 65 mm

12

256,00 €
Größe: 187 x 100 mmGröße: 187 x 100 mm

14

95,00 €
Größe: 90 x 80 mm

13
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Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | 07154 8222-70 | anzeigen@duv-wagner.de

  Rechnung per Lastschrift       Rechnung per Überweisung
Hiermit ermächtige ich Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG, 70806 Kornwestheim, zu 
Lasten des nachstehend angegebenen Kontos mittels Lastschrift den Rechnungsbetrag der 
obigen Anzeige einzuziehen. 

Rechnungsanschrift:

Firma, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kunden-Nr. für Rückfragen

Telefon für Rückfragen

E-Mail für Rechnungsversand

Datum, Unterschrift

Einwilligungserklärung: Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben 
wir alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu 
schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutz-
relevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere Kommunikationswege 
an die zuständige Stelle übergeben. Zur Bearbeitung Ihres Anliegens werden personenbezogene 
Daten von Ihnen erhoben wie z.B. Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie die notwendigen An-
gaben zur Bearbeitung. Die Verwendung oder Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird 
ausgeschlossen. In dem Fall eines gebührenpflichtigen Vorgangs übermitteln wir zur Abwicklung 
der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den ePayment-Provider. Mit Ihrer Unterschrift 
erklären Sie sich einverstanden.

DE
IBAN

Weihnachtsgrüße 

Text für meine Glückwunschanzeige:
(Firmenanschrift + wenn gewünscht zusätzlicher Text wie z.B. Öffnungszeiten, Betriebsferien, ...) Bitte in Druckschrift ausfüllen! Danke.

Ihr Logo

Senden Sie uns 
Ihr Logo an 

anzeigen@duv-wagner.de

Bitte haben Sie Verständnis, dass am Layout der Musteranzeigen keine Änderungen vorgenommen werden können. Aus der von Ihnen gewählten Musteranzeige, aus Ihren Firmendaten und dem 
(optionalen) zusätzlichen Text gestalten wir Ihnen eine ansprechende Anzeige.

Hiermit buche ich nachstehende Anzeige in der Sonderveröffentlichung 
«Weihnachtsgrüße & Neujahrswünsche» in der Kalenderwoche 51/2024.

online www.duv-wagner.de/weihnachtsanzeige
per Mail anzeigen@duv-wagner.de
per Post Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG, 
 Max-Planck-Straße 14, 70806 Kornwestheim

Anzeigenauftrag

Anzeigenschluss: Freitag, 29. November 2024  Später eingereichte Aufträge erscheinen im allgemeinen Anzeigenteil.

Ich buche das Mitteilungsblatt der Gemeinde(n)

 Ich spare 15% durch Buchung der Region: 

Ich wähle die Musteranzeige Nr.
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□ □ □ Praxis Dr. Weber & Weber □ □ □

Aufgrund einer schweren Erkrankung von  
Fr. Dr. Hinderer-Weber sehen wir uns leider gezwungen, unsere 
Zulassung zum Ende des Jahres zurückzugeben und die Praxis 

zum 31.12.2024 zu schließen. 

Die Krankenakten können nach Vorbestellung (gerne per Mail - 
wir benötigen 4 Wochen Bearbeitungszeit) bis zum 31.03.2025 

abgeholt werden.  

Für Ihr jahrelanges Vertrauen möchten wir uns 
 im Namen des gesamten Teams recht herzlich bedanken. 

Dr. med. Susanne Hinderer-Weber & Hans-Otto Weber

ÄRZTE

ZUKUNFT FAIR MACHEN

Mit einem Testament, das Kindern weltweit 
Zukunft schenkt. Infos auf www.plan.de/fair

Im Herzen immer 
Hippie geblieben?
Dann sorgen Sie auch weiterhin für 
Love & Peace:

Ihr Kontakt zu uns:
040 / 607 716 - 260
zukunft-fair-machen
@plan.de




